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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Drei Tage nachdem die Schweizer Stimmbevölkerung am 7. März 2021 das E-ID-Gesetz
an der Urne verworfen hatte, reichten Verfechterinnen und Verfechter einer
staatlichen Lösung aus allen politischen Lagern sechs gleichlautende Motionen für eine
«vertrauenswürdige staatliche E-ID» ein. Gerhard Andrey (gp, FR; Mo. 21.3124), Franz
Grüter (svp, LU; Mo. 21.3125), Min Li Marti (sp, ZH; Mo. 21.3126), Jörg Mäder (glp, ZH; Mo.
21.3127), Simon Stadler (mitte, UR; Mo. 21.3128) sowie die FDP-Liberale-Fraktion (Mo.
21.3129) argumentierten übereinstimmend, die Volksabstimmung habe deutlich gezeigt,
dass sich die Bevölkerung eine E-ID wünsche, aber deren Herausgabe und Betrieb nicht
privaten Unternehmen überlassen werden dürfe. Nur wenn der Staat dafür zuständig
sei, könne die E-ID Vertrauen und Akzeptanz der Nutzerinnen und Nutzer geniessen.
Die Vorstösse enthielten demzufolge den Auftrag an den Bundesrat, eine staatliche E-ID
zu schaffen, die insbesondere die Grundsätze der «privacy by design», der
Datensparsamkeit und der dezentralen Datenspeicherung einhalten soll.
Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motionen. Bundesrätin Karin Keller-Sutter
interpretierte das Abstimmungsresultat gleich wie die Motionärinnen und Motionäre
und erklärte, der Bundesrat wolle so rasch wie möglich einen neuen Vorschlag für eine
E-ID präsentieren. Ende Mai habe er deshalb das EJPD bereits mit der Ausarbeitung
eines Grobkonzepts beauftragt. Die daraus resultierende Auslegeordnung
verschiedener staatlicher Lösungsansätze befinde sich momentan in öffentlicher
Konsultation. Basierend darauf wolle der Bundesrat voraussichtlich Mitte 2022 ein
neues E-ID-Gesetz in die Vernehmlassung schicken, führte die EJPD-Chefin im
Nationalratsplenum aus.
Für etwas Dissonanz in all dem Einklang sorgte Jean-Luc Addor (svp, VS), der die
Vorstösse bekämpfte. Er sah den Ursprung des Misstrauens vonseiten der
Stimmbevölkerung nicht in der privatwirtschaftlichen Natur des abgelehnten
Vorschlags, weshalb es die falsche Schlussfolgerung sei, nun alles dem Staat überlassen
zu wollen. Auch die Zentralisierung und der Datenschutz seien wichtige Fragen für die
Konzeption der E-ID. Erfahrungen hätten zudem gezeigt, dass der Bund auch kein
«unerschütterliches Vertrauen» bei der erfolgreichen Durchführung von IT-Projekten
geniesse. Ausserhalb seiner eigenen Fraktion verfing die Kritik Addors allerdings nicht.
Die grosse Kammer nahm die sechs Motionen in der Herbstsession 2021 mit 145 zu 39
Stimmen bei 7 Enthaltungen an. Ausser der SVP stimmten alle Fraktionen geschlossen
dafür. 1

MOTION
DATUM: 14.09.2021
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsorganisation

Nach der Konstituierung und Vereidigung des Nationalrats, schritt dieser – noch einmal
geleitet von der Alterspräsidentin Maya Graf (gp, BL) – zur Wahl des
Nationalratspräsidiums 2019/20. Die amtierende erste Vizepräsidentin, Isabelle Moret
(fdp, VD), wurde erwartungsgemäss als Präsidentin bestimmt. Von den 200 ausgeteilten
Wahlzetteln waren 2 ungültig und 5 entfielen auf Diverse. Mit 193 Stimmen gelang der
14. Frau im Präsidentenamt ein Rekordresultat. Damit wurde zum 19. Mal eine
Volksvertretung aus dem Kanton Waadt ins oberste Schweizer Amt gewählt. 
Moret dankte in ihrer Rede ihrer Vorgängerin Marina Carobbio Guscetti (sp, TI), die die
Repräsentation der Frauen in der Politik immer wieder thematisiert habe – mit Freude
nehme sie auch die Zahl der Frauen im Saal zur Kenntnis. Es sei Moret auch hinsichtlich
der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum der Einführung des Frauenstimmrechts
ein Anliegen, die Bemühungen ihrer Ratskollegin weiterzuführen. Das neue Parlament
habe die Chance, wichtige Themen anzupacken: So etwa die Familien- und
Gleichstellungspolitik, die Reform der Sozialversicherungen, die Umweltpolitik, aber
auch die Gesundheitspolitik, momentan eine der grössten Sorgen der Schweizerinnen
und Schweizer. Mit ihrem Ausruf «Vive la Suisse! Es lebe die Schweiz! Viva la Svizzera!
Viva la Svizra!» erntete die neue Präsidentin Applaus. Bevor sie zur Wahl des ersten
Vizepräsidenten überleitete, verwies Moret auf den Umstand, dass das Parlament nicht
nur noch nie so weiblich, sondern auch noch nie so jung gewesen sei. Als Zeichen, wie
wichtig die Jugend sei, liess Moret die olympische Flamme der Jugend-Winterspiele,

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 02.12.2019
MARC BÜHLMANN
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die im Januar 2020 im Kanton Waadt stattfinden werden, in den Saal tragen. Dies solle
ein Ansporn für die Schweizer Jugend sein, über sich selbst hinauszuwachsen.    
Zum ersten Vizepräsidenten wurde im Anschluss Andreas Aebi (svp, BE) gewählt. Für
dieses Amt wäre eigentlich Heinz Brand (svp, GR) vorgesehen gewesen. Der Bündner,
der im November 2018 zum ersten Vizepräsidenten gekürt worden war, war allerdings
bei den eidgenössischen Wahlen nicht wiedergewählt worden. Aebi, der 2018 innerhalb
der SVP neben Brand ebenfalls als Kandidat für das Amt gehandelt worden war und jetzt
zum Handkuss kam, erhielt 178 Stimmen. Von den ausgeteilten Wahlzetteln blieben 9
leer und auf 13 standen andere Namen als jener des Berner SVP-Mitglieds. 
In der Folge wurde Irène Kälin (gp, AG) zur zweiten Vizepräsidentin bestimmt. Die
Aargauerin erhielt vergleichsweise wenige 112 Stimmen. Von den 195 eingelangten
Wahlzetteln blieben 23 leer und 3 waren ungültig. Andere Personen erhielten 57
Stimmen, darunter Regula Rytz (gp, BE; 23 Stimmen) und Bastien Girod (gp, ZH; 11
Stimmen). Das magere Resultat dürfte – neben der Parteizugehörigkeit der neuen
zweiten Vizepräsidentin – auch damit zusammenhängen, dass Kälin erst seit 2017 im
Nationalrat sass. Kälin war von der Fraktion der grünen Partei Ende November 2019
nominiert worden. 
Die vier Stimmenzählenden und die vier Ersatzstimmenzählenden wurden in globo
gewählt. Auch hier zeigten sich aufgrund der Stimmenzahl einige ideologische
Animositäten, alle acht wurden aber letztlich deutlich gewählt. Zu Stimmenzählerinnen
und -zählern wurden Edith Graf-Litscher (sp, TG; 193 Stimmen), Roland Rino Büchel
(svp, SG; 194 Stimmen), Daniel Brélaz (gp, VD; 179 Stimmen) und Benjamin Roduit (cvp,
VS; 187 Stimmen) gewählt. Die vier sind damit Mitglieder des Büro-NR und sitzen dem
Ratsplenum gegenüber, mit der Präsidentin im Rücken. Am gleichen Ort sitzen die
Ersatzstimmenzählerinnen und -zähler, die aber nicht Mitglieder des Büros sind: Yvette
Estermann (svp, LU; 191 Stimmen), Pierre-Alain Fridez (sp, JU; 193 Stimmen), Gerhard
Andrey (gp, FR; 192 Stimmen) und Philipp Kutter (cvp, ZH; 190 Stimmen). 2

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Traditionnellement, les deux strapontins neuchâtelois à la chambre des cantons sont
occupés par le PLR et le PS. Le système proportionnel, utilisé seulement par le Jura et
Neuchâtel pour l'élection au Conseil des États, est favorable aux deux partis les plus
forts du canton. Selon les observateurs et observatrices de la politique cantonale, les
élections fédérales d'octobre 2019 n'allaient pas déroger à la règle; dans ses scénarios,
ArcInfo a par exemple donné 100 pour cent de chance au PLR et au PS de décrocher
chacun un siège, malgré le départ des deux sortants au terme de la législature. Entré en
fonction en 2010 à la suite de l'élection de Didier Burkhalter (plr) au Conseil fédéral,
Raphaël Comte (plr), président du Conseil des États en 2016, a décidé de se mettre en
retrait de la vie politique. Quant à Didier Berberat (ps), qui avait pris la relève de Gisèle
Ory (ps) en 2009 après son élecction au gouvernement neuchâtelois, il a également pris
la décision de quitter l'arène fédérale. Le Chaux-de-Fonnier siégeait depuis 1995 sous
la coupole, passant quatorze ans au Conseil national avant son accession à la chambre
haute. Conseiller national depuis 2015, Philippe Bauer (plr) s'est présenté pour
succéder à Comte. Le ticket PLR a été complété par Didier Boillat, dont les chances de
décrocher un siège étaient cependant quasi nulles.
La lutte était plus ouverte du côté du PS, avec ses deux candidates, Silvia Locatelli et
Martine Docourt Ducommun. Locatelli, anciennement députée au Grand Conseil et
présidente de la section cantonale du parti, visait un retour en politique, après avoir
occupé ces dernières années un poste au département de l'économie du canton. Son
adversaire, la députée au parlement cantonal Martine Docourt Ducommun, a longtemps
espéré une démission en cours de mandat de Berberat pour pouvoir reprendre sa place
en tant que première des viennent-ensuite lors des élections de 2015 et se présenter
en tant que sortante. Après une législature cent pour cent masculine, autant au Conseil
des États qu'au Conseil national, le parti socialiste neuchâtelois a volontairement
présenté deux candidatures féminines. Selon le Temps, cette législature a été vécu
«comme une injustice» dans un canton progressiste, qui fût le deuxième à accorder le
droit de vote aux femmes, en 1959, après Vaud. 
Espérant profiter des grèves du climat pour glaner un siège au sénat, les écologistes
Céline Vara et Fabien Fivaz se sont présenté.e.s en parallèle de leurs candidatures au
national. Le POP, SolidaritéS, l'UDC, le PDC et les Vert'libéraux ont présenté deux
candidat.e.s chacun, sans se faire de grandes illusions sur leurs chances de succès
néanmoins. Enfin, Thomas Wroblevski (modernocrates) et Jean-Luc Pieren (Parti
fédéraliste européen) se sont également lancés dans la bataille.

WAHLEN
DATUM: 20.10.2019
MATHIAS BUCHWALDER
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Le 20 octobre 2019, à l'encontre de toutes les certitudes, le parti socialiste a été
contraint d'abandonner son siège au Conseil des États. Profitant de la vague verte,
même qualifiée de «raz-de-marée» par le Temps, le parti écologiste a non seulement
récupéré un siège au Conseil national avec Fabien Fivaz, mais a aussi pour la première
fois fait son entrée à la chambre haute grâce à Céline Vara. En récoltant 10'035
suffrages, la vice-présidente des Vert.e.s suisses se place devant Fabien Fivaz (9'785
voix), tout en s’assurant une confortable avance sur les socialistes Silvia Locatelli (8'641
voix) et Martine Docourt Ducommun (8'274 voix). Elle-même étonnée par son élection,
Céline Vara a confié «s'être préparée pour le Conseil national», se réjouissant
néanmoins de relever le défi qui l'attendait. Sans surprise, Philippe Bauer a repris le
flambeau de Raphaël Comte, terminant en tête du scrutin avec 11'044 voix, pour une
participation qui s'est élevée à 35.7 pour cent. 3

À l'occasion des élections fédérales d'octobre 2019 dans le canton de Fribourg,
Dominique de Buman (pdc) était le seul élu de la délégation au Conseil national qui ne
briguait pas un nouveau mandat. Pressenti comme favori pour lui succéder, Eric
Collomb (pdc), premier des viennent-ensuite sur la liste du PDC en 2011 et en 2015, a
finalement renoncé à se porter candidat. Il espérait que de Buman se retire de la
chambre basse avant la fin de la législature, ce qui lui aurait permis de faire campagne
en tant que sortant, «gage d'un gain de plusieurs milliers de suffrages» selon la Liberté.
Un retrait anticipé était cependant hors de question pour l'ancien président du Conseil
national. Pour accompagner la sortante Christine Bulliard-Marbach (pdc), les
démocrates-chrétiens ont finalement présenté 6 candidates et candidats. 
Au total, ce sont 154 candidates et candidats qui se trouvaient sur la ligne de départ,
parmi lesquel.le.s 40 pour cent étaient des femmes (61, contre 93 hommes). Quatre
listes ne comportaient cependant aucune femme, dont celle de l'UDC. Le parti agrarien
a pourtant certifié avoir fait de son mieux, en proposant à plusieurs candidates
potentielles de figurer sur la liste et de soutenir leur candidature. Les personnes
contactées auraient cependant toutes refusé pour diverses raisons, et le parti ne
voulait pas proposer de «candidature alibi car une campagne exige un fort
engagement», a expliqué le vice-président de la section cantonale au journal «la
Liberté». Parmi les sept candidats UDC se trouvaient notamment les deux sortants
Jean-François Rime (udc), «dinosaure du parlement» selon le journal Le Temps, et
Pierre-André Page (udc). Valérie Piller Carrard (ps), Ursula Schneider Schüttel (ps) et
Jacques Bourgeois (plr) figuraient également sur les listes de leurs partis respectifs
pour garder leur place dans la Berne fédérale.  Le parti socialiste a de son côté
présenté deux listes plutôt originales: l'une, dite «internationale», était constituée de
Fribourgeois.e.s résidant à l’étranger, alors que l'autre, la liste «intégration»,
comportait des candidat.e.s issu.e.s de la section PS Migrant-e-s fribourgeois, tous et
toutes d'origine étrangère. Plusieurs petits partis ont également lancé des listes, sans
grand espoir cependant de décrocher un siège, à l'image du PBD, qui avait récolté
moins d'un pour cent des suffrages lors des dernières élections fédérales. 
L'analyse des données récoltées par la plateforme Smartvote grâce au questionnaire
soumis aux candidat.e.s a permis à la Liberté de dégager les grandes tendances en
comparant notamment les résultats de 2015 avec ceux de 2019. Première constatation:
les candidat.e.s se montraient plus favorables aux mesures de protection du climat
qu'en 2015; une évolution en lien avec les grèves du climat et les nombreuses
discussions à ce sujet dans les mois précédant les élections. D'autres questions de
société ont témoigné d'une évolution: à l'exception de l'UDC, tous les partis étaient
favorables à l'octroi aux couples de même sexe de droits identiques à ceux des
hétérosexuels, alors qu'en 2015, seuls les Vert.e.s, les Vert'libéraux et le parti socialiste
étaient en faveur de l'adoption pour les couples homosexuels sous le régime du
partenariat enregistré.
Au cours de la campagne, l’affichage sauvage a fait parler dans la presse, où l'on
déplorait que certain.e.s candidat.e.s se soient affiché.e.s un peu partout, faisant fi de
la législation sur la publicité électorale, interdite à certains endroits, notamment par
égard à la sécurité routière.
La Liberté a profité des élections pour dresser un bilan de l'action de la délégation
fribourgeoise dans l'arène politique fédérale. La «Dream Team» s'est considérablement
affaiblie ces dernières années, avec les départs d'Urs Schwaller (pdc), d'Alain Berset
(ps), élu au Conseil fédéral en 2011 ou encore de Thérèse Meyer-Kaelin (pdc).
Cependant, avec Bourgeois, directeur de l'USP, Rime, président de l'USAM, de Buman et
Christian Levrat, président du PS et candidat à sa réélection au Conseil des États, il
restait du beau monde pour défendre les intérêts du canton, malgré quelques
déconvenues, telles que la fin de mandat pour Billag, entraînant la perte de 240

WAHLEN
DATUM: 20.10.2019
MATHIAS BUCHWALDER
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emplois, ou la perte d'un mandat de quatre millions sur quatre ans pour l'Institut du
fédéralisme. En outre, le quotidien fribourgeois se faisait du souci quant à la relève,
déplorant, dans une métaphore cycliste, que les autres parlementaires soient, à divers
degrés, «noyés au sein du peloton», et ne voyant pas «se pointer», à l'heure actuelle,
des politiciennes et politiciens «d'un niveau comparable» à leurs prédécesseur.e.s. 

Le 20 octobre, l'élection a débouché sur une surprise retentissante, avec l'échec de
Jean-François Rime, qui siégeait sous la coupole fédérale depuis 2003. Pourtant, l'UDC
a terminé en tête des suffrages devant le PS, le PLR et le PDC, mais les spécificités du
système proportionnel ne lui ont permis de ne s'assurer qu'un seul siège, qui est revenu
à Pierre-André Page, le mieux élu avec 20'924 voix. De multiples apparentements – avec
quatre listes jeunes, les Vert'libéraux, le PBD et le PEV – ont permis au PDC de
conserver ses deux sièges. Christine Bulliard-Marbach (20'400 voix) a été réélue et
Marie-France Roth Pasquier (12'344 voix) a pris la place de Dominique de Buman au nez
et à la barbe de Bruno Boschung (11'034 voix), pourtant désigné comme favori dans la
presse. Le singinois a probablement fait les frais de la surreprésentation germanophone
dans son parti, dans un canton à majorité francophone. La vague verte n'a pas épargné
le canton de Fribourg: Gerhard Andrey (14'417 voix) a décroché un mandat, permettant
ainsi aux verts fribourgeois de faire pour la première fois leur entrée sous la coupole.
Avec ce succès, la gauche fribourgeoise a récupéré son troisième siège perdu en 2015,
lorsque Ursula Schneider Schüttel avait échoué à défendre le siège socialiste face à
Page. Cette dernière avait cependant fait son retour à Berne en tant que première
viennent-ensuite de la liste socialiste après l'élection de Jean-François Steiert au
Conseil d'État fribourgeois. Elle a cette fois-ci été réélue avec 17'929 voix, tout comme
sa colistière Valérie Piller Carrard (20'068 voix). Quant au PLR Jacques Bourgeois, il a
conservé son siège en récoltant 19'838 suffrages. 
La participation a été de 43.02 pour cent. Corollaire de ces résultats, la délégation
fribourgeoise au Conseil national comptera donc une majorité de femmes – 4 sur 7 –
pour la nouvelle législature, ce qui est également une première pour le canton et
constitue, confiait au journal Le Temps le géographe et écologiste Laurent Bronchi, une
nouvelle évidence que Fribourg «n’en finit plus de s’ouvrir et de se rurbaniser, un
néologisme qui décrit la diffusion des modes de vie urbains dans les campagnes». 4

Pour représenter le canton de Fribourg au Conseil des États, une candidate et neuf
candidats se sont lancés dans la course lors des élections fédérales de 2019. Christian
Levrat (ps), président du parti socialiste suisse et élu à Berne depuis 2003, briguait un
troisième mandat à la chambre haute, alors que son collègue Beat Vonlanthen (pdc)
visait une deuxième législature – lui qui avait succédé à Urs Schwaller (pdc) en 2015 –
après douze années au gouvernement cantonal. Afin de mettre à mal le tandem PS-PDC,
le PLR fribourgeois, qui n'avait, dans son histoire, placé que des hommes à des postes
clé, a semblé avoir déniché la perle rare en la personne de Johanna Gapany (plr). La
conseillère communale bulloise et députée au Grand Conseil a grillé la politesse au
conseiller national Jacques Bourgeois (plr), qui s'était mis à disposition de son parti en
cas de besoin. Candidat à la chambre haute en 2015, le directeur de l'Union suisse des
paysans (USP) avait échoué face à Levrat et Vonlanthen. Le défi était donc de taille pour
Gapany, qui jouait les cartes de la jeunesse – elle est âgée de 30 ans – et de la féminité,
des atouts dans cette année marquée par la grève des femmes et les grèves du climat.
L'UDC Pierre-André Page, candidat à sa réélection au Conseil national, est également
parti à l'assaut d'un siège de sénateur, alors que de l'autre côté de l'échiquier politique,
les Vert.e.s ont misé sur Gerhard Andrey, qui briguait lui aussi un siège au national. Le
président du PBD fribourgeois Anthony Jaria, le Vert'libéral Ralph Alexander Schmid et
Claudio Rugo, du parti des artistes, figuraient eux aussi parmi les candidats. Enfin, le
singinois Ruedi Raemy et le sarinois Flavio Guido ont visé une élection avec la liste
«Démocratie directe, spiritualités et nature», en portant l'idée d'instaurer une micro-
taxe sur les transactions bancaires en lieu et place des impôts traditionnels.

Lors du premier tour le 20 octobre, Christian Levrat a terminé largement en tête avec
36'958 suffrages, pas loin de la majorité absolue de 42'998 suffrages, pour une
participation qui s'est montée à 42.87 pour cent. Concernant le deuxième siège, la
donne était différente: Beat Vonlanthen (23'316 voix) ne semblait pas hors de portée de
ses poursuivant.e.s Johanna Gapany (19'534 voix) et Pierre-André Page (18'497 voix).
Gerhard Andrey a récolté 16'171 votes, alors que les autres candidats ont terminé
nettement plus loin. 
Élu au Conseil national, le candidat vert n'est pas reparti dans la bataille pour le
deuxième tour. Quelques jours plus tard, l'UDC a annoncé que Pierre-André Page se
retirait également de la course, ayant déjà assuré sa réélection à la chambre du peuple.
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C'est ainsi un match à trois qui s'est profilé en vue du second tour. Christian Levrat,
dont le journal La Liberté a loué la capacité à faire passer les intérêts du canton avant
ceux de son parti, partait cependant avec une bonne longueur d'avance, et c'était le
siège de Beat Vonlanthen qui attisait l'appétit du PLR et de Johanna Gapany. La bulloise
n'a cependant pas attaqué ouvertement celui-ci et a justifié sa candidature au second
tour «par la volonté d'offrir un choix» aux fribourgeoises et fribourgeois. Le sénateur
singinois, à qui était reproché le cumul de nombreux mandats extra-parlementaires, se
retrouvait sous pression, souffrant notamment d'un manque de visibilité dans la partie
francophone du canton, alors que le journal Le Temps soulignait que Johanna Gapany
menait «une campagne moderne, visible et dynamique, la meilleure des dix candidats
au premier tour». Le duo de sortants s'est néanmoins mutuellement soutenu en
mettant en avant la bonne collaboration existante pour la défense des intérêts du
canton. Interrogé par la Liberté, Christian Levrat a insisté sur l'importance d'avoir un
réseau et de l'influence au sein de la Berne fédérale. A contrario, Johanna Gapany a
considéré sa jeunesse comme un atout pour faire avancer des dossiers tels que l'AVS et
l'environnement, qui concernent particulièrement les jeunes générations, et dépasser
les blocages existants au sein de l'Assemblée fédérale. Membre de la Commission de
l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie (CEATE-CE), Beat
Vonlanthen a souligné sa participation active dans l'élaboration de la loi sur le CO2 pour
démontrer que les jeunes ne sont pas les seul.e.s qui se soucient de l'avenir. Si
l'élection promettait d'être serrée, la participation probablement plus faible qu'au
premier tour allait profiter à Vonlanthen, d'après la Liberté, qui soulignait que le
démocrate-chrétien pouvait s'attendre à bénéficier du vote en bloc de la minorité
germanophone.

Le 10 novembre, Johanna Gapany a pourtant déjoué les pronostics en délogeant Beat
Vonlanthen de son siège avec une avance de 138 voix. La libérale-radicale a en effet
récolté 31'129 suffrages (42.3%), contre 30'991 pour son rival (42.1%). Elle s'est ainsi
offert une place à Berne aux côtés de Christian Levrat, qui a terminé en tête avec
38'372 voix (52.1%). Avec cette élection, chaque canton romand sera représenté par un
duo homme-femme à la chambre haute lors de la prochaine législature. En outre, un
problème informatique a terni quelque peu l'annonce des résultats. Envisageant
d'abord la possibilité de demander un recomptage des voix, le PDC a finalement
renoncé à déposer un recours. Les médias ont cependant relevé que ce problème
faisait tache pour l'image du canton, en particulier lors d'une élection si serrée, et
n'était pas à même de contribuer à redonner une confiance dans les institutions à la
population; une population qui ne s'est pas déplacée en masse pour voter lors de ce
second tour, avec une participation en berne, à hauteur de 37.1 pour cent. 5

Ständeratsersatzwahlen

Alors qu'il s'était d'abord lancé dans la course au Conseil d'État dans le cadre des
élections cantonales de novembre 2021, le sénateur fribourgeois Christian Levrat (ps) a
surpris son monde en acceptant, début avril 2021, sa nomination à la tête du conseil
d'administration de La Poste. Cette fonction étant incompatible avec son mandat de
conseiller aux États, l'organisation d'une élection complémentaire dans le canton de
Fribourg devenait inévitable. Programmée à la fin du mois de septembre 2021, celle-ci
donnait l'opportunité au Centre de reconquérir le siège perdu par Beat Vonlanthen lors
des élections fédérales de 2019 au profit de la libérale-radicale Johanna Gapany, qui
devenait ainsi la première femme fribourgeoise à siéger à la chambre haute. Alors que
les conseillères nationales Christine Bulliard-Marbach (centre) et Marie-France Roth
Pasquier (centre) ainsi que le conseiller d'État Jean-Pierre Siggen (centre) avaient
d'emblée renoncé à se présenter, le député au Grand Conseil Bruno Boschung (pdc)
faisait part de son intérêt. Le germanophone, originaire du district de la Singine,
souhaitait ainsi rétablir l'équilibre linguistique qui prévalait jusqu'en 2019 et la non-
réélection de Vonlanthen. Le choix du parti se portait cependant sur Isabelle Chassot
(centre), mentionnée dès l'annonce du départ de Levrat comme la candidate idéale
pour le Centre dans la presse. En effet, la cheffe de l'office fédéral de la culture (OFC)
pouvait notamment faire valoir son expérience politique, en tant que conseillère d'État
entre 2002 et 2013. Elle fut également collaboratrice personnelle des conseillers.ères
fédéraux.ales Arnold Koller et Ruth Metzler. Son profil rassembleur semblait capable de
séduire autant à gauche qu'à droite de l'échiquier politique, et la minorité
germanophone du canton pouvait compter sur sa parfaite maîtrise de la langue de
Goethe pour la représenter dans l'arène fédérale.
Chez les socialistes, deux candidate et candidat sortaient du bois pour incarner la
relève de Christian Levrat. Le préfet du district de la Sarine Carl-Alex Ridoré (ps) faisait
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face à la conseillère nationale lacoise Ursula Schneider Schüttel (ps), issue de la
minorité linguistique germanophone. Un temps pressenti.e.s parmi les papables, le
syndic de Fribourg Thierry Steiert (ps) et sa collègue, la conseillère communale Andrea
Burgener Woeffray (ps), n'étaient finalement pas candidat.e.s, alors que le conseiller
national vert Gerhard Andrey excluait une candidature écologiste en apportant son
soutien à Schneider Schüttel. La gauche partait ainsi unie au front, le parti socialiste
désignant Carl-Alex Ridoré comme unique candidat lors d'un congrès virtuel.
Après réflexion, l'UDC ne se lançait pas dans la course et préférait concentrer ses
forces sur les élections cantonales. Le PLR apportait lui son soutien à la candidature
d'Isabelle Chassot, tout en étant conscient qu'il pourrait se retrouver en position
délicate lors des prochaines élections fédérales en 2023 si un duo de droite se
retrouvait à la chambre des cantons. En effet, rien ne garantirait le maintien du siège
acquis de haute lutte par Gapany en 2019, dans un canton traditionnellement
représenté par un tandem PS-Centre au Conseil des États. 
Deux candidat.e.s visaient donc le siège vacant, excluant d'emblée la tenue d'un second
tour. Pour défendre son siège, le parti socialiste mettait en avant la nécessité d'un
équilibre entre la gauche et la droite, soulignant que «Fribourg doit marcher sur deux
jambes» pour défendre au mieux ses intérêts sous la coupole. Depuis 1979, la gauche
fribourgeoise n'a connu qu'une seule législature sans représentant à la chambre des
cantons, entre 1999 et 2003. «La pire période pour la défense des intérêts fribourgeois
à Berne», selon Christian Levrat, qui mentionnait l'échec de la candidature
fribourgeoise pour accueillir le tribunal administratif fédéral. C'étaient le démocrate-
chrétien Anton Cottier et le libéral-radical Jean-Claude Cornu qui siégeaient alors.
Selon la nouvelle loi cantonale sur la transparence, les partis étaient tenus de dévoiler
leur budget de campagne: celui d'Isabelle Chassot se montait à CHF 135'000, alors que
Carl-Alex Ridoré disposait de CHF 148'500. Un incident à caractère raciste s'est produit
durant la campagne, une affiche du candidat socialiste, d'origine haïtienne, ayant été
maculée de peinture blanche alors que son nom était tracé et remplacé par le mot
«blanc». Isabelle Chassot avait par ailleurs renoncé à la pose d'affiches sauvages, par
souci écologique.

Au moment de dépouiller les bulletins de vote le 26 septembre 2021, le suspens était de
courte durée. Isabelle Chassot devançait largement son concurrent, en récoltant
54'695 voix (62.7% des suffrages). Carl-Alex Ridoré était même battu dans toutes les
communes de canton. Fribourg rejoignait ainsi Zurich, Genève et Argovie parmi les
cantons ayant au moins une fois eu deux femmes qui siégeaient simultanément au
Conseil des États. Fort de ce succès, le Centre confortait son statut de première force
à la chambre de réflexion, avec désormais 14 représentantes et représentants. La
gauche fribourgeoise devra de son côté ronger son frein durant deux ans, dans l'attente
des élections fédérales de 2023 où elle tentera à coup sûr de récupérer son siège. 6

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

In der Herbstsession 2020 befasste sich der Nationalrat mit der Übernahme der
Rechtsgrundlagen über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des SIS,
nachdem die SiK-NR das Geschäft mit 15 zu 3 Stimmen (bei 7 Enthaltungen) zur
Annahme empfohlen hatte. Eine Minderheit Fivaz (gp, NE) wollte nicht auf das Geschäft
eintreten, eine zweite Minderheit Addor (svp, VS) verlangte die Rückweisung an den
Bundesrat. Kommissionssprecher Thomas Rechsteiner (cvp, AI) begründete die
Ablehnung des Antrags auf Nichteintreten in der Kommission damit, dass das SIS ein
sehr erfolgreiches Instrument für die Zusammenarbeit von Migrations-, Polizei-, Zoll-
und Justizbehörden in der EU und den assoziierten Schengen-Staaten sei und es einen
wichtigen Beitrag zur Gewährleistung eines hohen Sicherheitsniveaus in der Schweiz
leiste. Auch den Rückweisungsantrag lehnte die Kommission ab, da sie die Sorge, dass
die von der Verfassung und den Gesetzen vorgegebenen Grundsätze der
Landesverweisung bei der Anwendung der neuen SIS-Verordnungen verletzt werden
könnten, nicht teile. Fabien Fivaz kritisierte im Namen seiner Minderheit und der
Grünen Partei die zunehmend striktere Migrationspolitik und die Stärkung der
polizeilichen Massnahmen der EU, die mit der Angst vor Kriminalität begründet werde.
Der Vorschlag der weiteren Einschränkung der Ausländerrechte verstosse aus Sicht der
Grünen zudem gegen den Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Zudem seien die
Datenschutzprobleme im Zusammenhang mit der SIS-Datenbank ebenfalls inakzeptabel.
Auch der zweite Minderheitenführer, Jean-Luc Addor, verteidigte seinen Antrag. Zwar
hege die SVP wenig Sympathie für das Schengen-System, man wolle aber für die
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Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger trotzdem auf das Geschäft eintreten. Eine
Rückweisung sei gemäss Addor aber unumgänglich, da die Schweiz ihre legislative
Autonomie zu verlieren drohe, weil man bei der Frage der Landesverweisungen der
Praxis des EuGH unterstünde. Bundesrätin Karin Keller-Sutter beschwichtigte, dass der
Datenschutz beim Erarbeitungsprozess umfassend berücksichtigt worden sei und man
für die Umsetzung in Schweizer Recht auch den EDÖB involviert habe. Sie wies zudem
darauf hin, dass für die Umsetzung der Schengen-Weiterentwicklung eine Frist von zwei
Jahren gelte, die aufgrund der Verschiebung im parlamentarischen Prozess bereits um
fünf Monate überzogen worden sei. Hinsichtlich der Minderheit Addor machte die
Bundesrätin klar, dass die Vorlage keine Auswirkung auf die Anordnung einer
Landesverweisung habe, die weiterhin autonom von der Schweiz ausgesprochen würde.
Der Rat beschloss mit 154 zu 33 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) auf das Geschäft
einzutreten und lehnte den Rückweisungsantrag mit 140 zu 51 Stimmen (bei 0
Enthaltungen) ab. 
In der Folge lehnte der Rat einen weiteren Minderheitsvorschlag der SVP ab, der eine
Nichtanwendung der Rückführungsrichtlinie auf die strafrechtliche Landesverweisung
vorsah. Mehrere Minderheiten der SP und Grünen forderten verschiedene Änderungen,
unter anderem zu Einreiseverboten, Sozialhilfe und Datenschutz. Bundesrätin Keller-
Sutter versuchte die Argumente der Minderheiten mit ihren Ausführungen zu
entkräften, was zumindest teilweise gelang, da sämtliche Minderheiten abgelehnt
wurden. Die Fraktionen der Minderheitsführenden konnten sich jedoch in der
Gesamtabstimmung durchsetzen, in welcher der Entwurf mit 79 zu 74 Stimmen (bei 38
Enthaltungen) knapp abgelehnt wurde. Die Nein-Stimmen stammten von der SVP und
der Grünen Partei, während sich die SP fast gänzlich enthielt. 
Damit nahm der Nationalrat eine Konfrontation mit der EU in Kauf, da die Schweiz als
Schengen-Staat zur Übernahme des neuen EU-Rechts verpflichtet ist. Die FDP übte am
Tag darauf lautstark Kritik an der SVP und vor allem an der SP. Beat Walti (fdp, ZH) warf
der SP vor, «auf verantwortungslose Weise mit der Sicherheit der Schweiz zu
taktieren», und die NZZ schrieb von einem «Coup der Sozialdemokraten». Die
eigentliche Frist im November 2020 sei sowieso nicht mehr zu erreichen und mit dem
taktischen Spiel der SP und dem Nein im Nationalrat werde sich die Umsetzung noch
weiter verzögern, so die Zeitung weiter. 7

Da der Nationalrat die Übernahme der Rechtsgrundlagen über die Einrichtung, den
Betrieb und die Nutzung des SIS in der Herbstsession 2020 abgelehnt hatte und dies
einem Nichteintreten gleichkam, musste er nach den Änderungen des Ständerats in der
Wintersession 2020 eine erneute Eintretensdebatte führen. Thomas Rechsteiner (cvp,
AI) hielt als Sprecher der SIK-NR fest, dass die Bedenken des Nationalrats hinsichtlich
des Bundesbeschluss zum SIS vom Ständerat und von der Kommission aufgenommen
worden seien. Einerseits werde der Datenschutz nun durch die verstärkte Koordination
zwischen EDÖB, Kantonen und Europäischem Datenschutzbeauftragten gewahrt.
Andererseits habe man die Formulierung des Beschlusses geändert, sodass die
Rückführungsrichtlinie keine Anwendung auf den Vollzug der Landesverweisung habe.
Die Kommission beantragte dem Nationalrat daher, auf die Vorlage einzutreten und
damit einen Beitrag zur Sicherheit der Schweiz zu leisten. Für die FDP sei die Sicherheit
eine prioritäre Staatsaufgabe, so Doris Fiala (fdp, ZH). Das SIS sei dabei ein
unverzichtbares Instrument für Sach- und Personenfahndungen, die Schweiz tätige
täglich über 300'000 Abfragen. Auch die GLP setzte sich für die Erweiterung des
Schengen-Beistzstands ein, unter anderem weil die neue Gesetzgebung auch Opfer von
Menschenhandel und Zwangsheirat schütze. Selbst die SVP, die in der Herbstsession
noch eine unheillige Allianz mit den Grünen eingegangen war und das Geschäft
abgelehnt hatte, war mit den Anpassungen des Ständerats zufrieden und beantragte die
Annahme des neuen Entwurfs. Und auch die SP, deren geschlossene Stimmenthaltung
in der Herbstsession die Ablehnung begünstigt hatte, empfahl die Annahme, da ihre
Forderungen nach einem verbesserten Datenschutz erfüllt worden seien. Damit
verblieben auf der Gegenseite nur die Grünen, die durch die Minderheit Fivaz (gp, NE)
einen Antrag auf Nichteintreten stellten. Fivaz argumentierte, dass sich seit der
Herbstsession bezüglich des Datenschutzes und des Ausländerrechts nichts
Grundlegendes geändert habe. Die verdeckte Verschärfung des Ausländer- und
Integrationsrechts sei nicht nötig, um die Vorlage umzusetzen, und verstosse gegen den
Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Unterstützung erhielt er von seiner Parteikollegin
Marionna Schlatter (gp, ZH), welche die repressive Politik Europas an den
Aussengrenzen kritisierte. Schlatter forderte den Nationalrat auf, sich gegen
Verschärfungen zu wehren, die in einer Vorlage enthalten seien, zu deren Annahme
«man quasi gezwungen sei». Die anwesende Bundesrätin Keller-Sutter warnte davor,
den Nichteintretensantrag anzunehmen, da dies den Austritt aus dem Schengen-
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Verbund zur Folge hätte. Der Nationalrat beschloss mit 149 zu 30 Stimmen (bei 4
Enthaltungen) auf die Vorlage einzutreten und nahm diese mit 148 zu 32 Stimmen (bei 4
Enthaltungen) an. Der Widerstand der Grünen reichte nach dem Meinungsumschwung
der SP und der SVP nicht aus, um das Geschäft zu versenken. 
In der Schlussabstimmung wurde die Vorlage zur Änderung des BGIAA vom Nationalrat
mit 157 zu 37 Stimmen (bei 1 Enthaltung) und vom Ständerat mit 41 Stimmen (bei 1
Enthaltung) angenommen. Auch die Vorlage zum SIS fand im Nationalrat mit 157 zu 36
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) und im Ständerat mit 41 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
deutlich Zuspruch. 8

In der Herbstsession 2021 beschäftigte sich die grosse Kammer als Zweitrat mit der
Weiterentwicklung von Frontex und der Revision des AIG. Seit 2016 wurde die Grenz-
und Küstenwache der EU in personeller und technischer Hinsicht systematisch
aufgerüstet, um die Herausforderungen im Grenz- und Rückkehrbereich besser
bewältigen zu können. Da es sich dabei um eine Schengen-Weiterentwicklung handelt,
muss sich auch die Schweiz daran beteiligen, wobei die Beitragszahlungen gemäss dem
geltenden Kostenschlüssel von CHF 14 Mio. pro Jahr bis 2027 auf CHF 61 Mio. pro Jahr
steigen werden und sich der personelle Aufwand von 24 auf maximal 39 Personen
erhöht. Während die zur Diskussion stehende Änderung des Asylgesetzes in der
Kommission und im Rat nicht wirklich umstritten war, entspann sich eine grössere
Debatte um die Übernahme der Frontex-Verordnung. 
Dabei lagen dem Nationalrat zahlreiche Minderheitsanträge aus dem links-grünen Lager
vor. So bat Alois Gmür (mitte, SZ) den Nationalrat im Namen der Mehrheit der SiK-NR,
einen Minderheitsantrag Seiler Graf (sp, ZH), der die Zahl der alle zwei Jahre
aufgenommenen Resettlement-Flüchtlinge in Verbindung mit der Vorlage von 1'500-
2'000 auf 4'000 erhöhen wollte, abzulehnen. Eine derartige Erhöhung müsse vorgängig
mit den Kantonen abgestimmt werden, argumentierte Gmür. Die Kommissionsmehrheit
wehrte sich gegen eine solche Verknüpfung von Sicherheits- und Asylpolitik. Auch einen
zweiten Minderheitsantrag von Fabian Molina (sp, ZH) empfahl die
Kommissionsmehrheit zur Ablehnung. Fabian Molina hatte vorgeschlagen, dem
Strafgesetzbuch einen Artikel hinzuzufügen, durch den Personen mit Geld- oder
Freiheitsstrafen sanktioniert würden, wenn sie Asylsuchende mit Gewalt oder
Gewaltandrohung daran hinderten, in einem Schengen-Staat ein Asylgesuch zu stellen.
Kommissionssprecher Cattaneo (fdp, TI) argumentierte, dass das Strafgesetz diesen
Tatbestand bereits regle. Nationalrätin Marti (sp, BL) forderte in einem dritten
Minderheitsantrag die Sistierung des Geschäfts, zumal das EU-Parlament Frontex
zahlreiche Grundrechtsverletzungen und mangelnde Transparenz vorwerfe und man
erst nach Umsetzung der notwendigen Anpassungen über einen finanziellen Beitrag
entscheiden solle. Eine weitere Kommissionsminderheit Fivaz (gp, NE) ging noch weiter
als Marti und reichte einen Antrag auf Nichteintreten auf den Bundesbeschluss zur
Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes ein. Fivaz kritisierte, dass die EU mit
der Ausweitung der Frontex-Mittel im Begriff sei, eine «regelrechte Armee»
aufzubauen. 
Nationalrätin Priska Seiler Graf äusserte sich im Namen der SP-Fraktion dezidiert zu
dieser Vorlage und machte klar, dass die SP Vorlagen zum Ausbau der «Festung Europa»
nicht mehr zustimmen werde, wenn keine humanitären Ausgleichsmassnahmen
vorgesehen seien. Sie kündigte an, ihre Fraktion werde bei einer Ablehnung des
Minderheitenantrags zur Aufstockung des Resettlement-Kontingents geschlossen gegen
die Vorlage stimmen. Überraschend ambivalent zeigte sich die SVP-Fraktion, welche bis
anhin sämtliche Schengen-Vorlagen konsequent abgelehnt hatte. Die Vorlage sei für
seine Fraktion «nicht ganz einfach», gab Pirmin Schwander (svp, SZ) unumwunden zu.
Einerseits gehe es um einen Volksentscheid von 2005, den es zu achten gelte,
andererseits um die Neutralitätsfrage und die humanitäre Tradition der Schweiz. Man
habe schon 2005 gewusst, dass mit Frontex und Schengen die eigenständige Asyl- und
Ausländerpolitik der Schweiz verloren gingen. Er liess verlauten, dass man die Änderung
des AIG ablehne, sich bei der Frontex-Vorlage aber nicht einig geworden sei. 
Bundesrat Ueli Maurer entgegnete den Kritikern und Kritikerinnen der Vorlage, dass die
EU mit der Einsetzung von 40 Grundrechtsbeobachterinnen und -beobachtern auf die
mangelhafte Rechtssicherheit der Asylbewerbenden reagiert und damit die Anliegen
der Ratslinken weitgehend erfüllt habe. Der Ausbau diene auch der Einhaltung der
Grundrechte und der Transparenz und nur durch eine Teilnahme an Frontex könne die
Schweiz zur Qualitätssicherung und -verbesserung beitragen, weshalb auch eine
Sistierung nichts bringe. Den Minderheitsantrag Seiler Graf lehne der Bundesrat ab, da
es beim vorliegenden Geschäft um Schengen und Sicherheit und nicht um Dublin und
Asylpolitik gehe – man solle nicht verschiedene Vorlagen vermischen. Er argumentierte,
eine Ablehnung des Minderheitsantrags sei damit auch kein Nein zur Asylpolitik, denn
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zum Resettlement gäbe es eine allgemeine Zustimmung. 
Schliesslich lehnte der Nationalrat den Sistierungsantrag Marti mit 116 zu 64 Stimmen ab
und beschloss mit 155 zu 35 Stimmen, auf das Geschäft einzutreten, womit auch Fabien
Fivaz mit seinem Minderheitsantrag scheiterte. Die Anpassung des Asylgesetzes, mit der
die Art und Weise der Kooperation mit Frontex in einer eigenen AIG-Bestimmung
festgelegt werden soll, wurde mit 136 zu 56 Stimmen gegen den Widerstand der SVP
angenommen. Bei der Abstimmung über den Minderheitsantrag Seiler Graf zur
Erhöhung des Resettlement-Kontingents setzten sich die Fraktionen der SVP, FDP und
Mitte mit 106 Nein-Stimmen gegenüber 86-Ja Stimmen durch. Auch der
Minderheitsantrag Molina blieb chancenlos und wurde mit 124 zu 68 Stimmen versenkt.
In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat die Frontex-Vorlage mit 108 zu 75
Stimmen (bei 10 Enthaltungen) an. Die Gegenstimmen stammten hauptsächlich von der
SP- und der Grünen-Fraktion, die Enthaltungen ausschliesslich von der SVP-Fraktion. 
In der Schlussabstimmung nahm der Nationalrat die Änderung des Asylgesetzes mit 129
zu 55 Stimmen (bei 1 Enthaltung) und der Ständerat einstimmig an. Bei der Annahme der
Frontex-Vorlage wurde es im Nationalrat mit 88 zu 80 Stimmen (bei 28 Enthaltungen)
unerwartet knapp. Grund dafür waren die vielen Enthaltungen der SVP-Fraktion. Im
Ständerat fiel das Resultat mit 30 Ja- zu 14 Nein-Stimmen deutlicher aus. 9

Zwischenstaatliche Beziehungen

Im Vorfeld der Nationalratsdebatte zur Rahmenvereinbarung mit Frankreich über die
Nutzung des Satellitensystems «Composante Spatiale Optique» (CSO) und zum
dazugehörigen Verpflichtungskredit hatte sich die SIK-NR eingängig mit der Kritik der
EFK auseinandergesetzt. Diese hatte die fehlende finanzielle Transparenz, die
mangelhafte Einbindung in die allgemeine Raumfahrtstrategie des Bundesrats, das
schlechte Kosten-Nutzen-Verhältnis und die fehlende Prüfung von Alternativen
bemängelt. Im Mai 2021 hatte die Kommission daher noch entschieden, die Beratung
der Vorlage zu sistieren, um weitere Abklärungen vornehmen zu können. Ende August
kam eine Kommissionsmehrheit nun zum Schluss, dass der Zugang zu hochwertigen
Satellitenbildern die Kosten rechtfertige, eine technische Alternative nicht existiere
und das Projekt zudem die Kooperation zwischen der Schweiz und den europäischen
Partnerstaaten stärke. Eine Kommissionsminderheit Fivaz (gp, NE) hingegen beantragte
in der Herbstsession 2021, nicht auf das Geschäft einzutreten. Fivaz führte an, dass die
Beteiligung an einem «ausländischen Militärprojekt» nicht mit der Neutralitätspolitik
der Schweiz vereinbar sei. Er vermutete, dass das Satellitensystem vornehmlich für
militärische Zwecke genutzt werden würde. Ausserdem kritisierte er, dass der
Bundesrat über keine Weltraumstrategie verfüge und bei dem Projekt ein Missverhältnis
zwischen Kosten und Nutzen festzustellen sei. Seine Parteikollegin Marionna Schlatter
(gp, ZH) stellte die Frage, weshalb man bei Anbietern wie Airbus keine Offerte für die
Bilder der Pléiades-Neo-Satelliten eingeholt habe, obwohl diese die gleiche Auflösung
wie das CSO böten und ab November 2021 kommerziell verfügbar seien.
Kommissionssprecher Hurter (svp, SH) verteidigte das Projekt gegen den Vorwurf der
hohen Kosten und beteuerte, dass man durch eine Beteiligung nicht nur eine bessere
Bildqualität erhalte, sondern sich auch die Datensicherheit und der Zugang zum
Bildmaterial verbessere. Darüber hinaus gab er zu bedenken, dass man derartiges
Bildmaterial auch bei Naturkatastrophen oder der humanitären Hilfe verwenden könne.
François Pointet (glp, VD) merkte im Namen der GLP-Fraktion an, dass die Anhörung der
EFK zwar nützlich und lehrreich gewesen sei, die Kritik der EFK aber technische Aspekte
betreffe und daher weit über ihren eigentlichen Aufgabenbereich hinausgehe. Die
anwesende Bundesrätin Viola Amherd hob hervor, dass Informationen aus
Satellitenbeobachtungen für eine eigenständige sicherheitspolitische Beurteilung
wichtig seien, vor allem weil die Schweiz weder Teil der NATO, noch der EU sei. In der
Vergangenheit habe man Satellitenbilder beispielsweise für die diplomatische Tätigkeit
der OSZE im Ukraine-Konflikt oder für die Schweizer Armee im Kosovo benötigt. Dabei
würden die kommerziellen Produkte die Anforderungen hinsichtlich Vertraulichkeit und
Verfügbarkeiten nicht erfüllen. Zudem habe das EDA konstatiert, dass die Kooperation
mit der Neutralitätspolitik vereinbar sei und jederzeit unterbrochen und
wiederaufgenommen werden könne. 
Der Nationalrat trat mit 138 zu 40 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) auf das Geschäft ein
und nahm den Bundesbeschluss mit 146 zu 36 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) an. Nur die
Fraktion der Grünen und einige Mitglieder der SP hielten an ihrer Kritik fest und
stimmten dagegen. 10
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Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

L'engagement de l'armée dans la lutte contre la Covid-19 a fait l'objet de plusieurs
critiques. A plusieurs reprises, des militaires et des membres de la protection civile ont
affirmé dans les médias se sentir «inutiles»,«désœuvrés» ou prenant la place du
personnel médical. Le Syndicat des services publics cantonal genevois a d'ailleurs
exprimé son effarement à ce sujet: «il est incompréhensible que les Hôpitaux
universitaires Genève (HUG) préfèrent des militaires peu formés à du personnel
soignant expérimenté». En réponse à ces plaintes, Thomas Süssli a précisé que l'armée
déployait ses troupes sur la base des besoins définis et communiqués par les structures
hospitalières. Outre ces sentiments d'inutilité et d'inaptitude, plusieurs mobilisés ont
exprimé leurs craintes d'être infectés par le virus dans les casernes ou sur le terrain.

En début de crise, plusieurs voix s'étaient déjà manifestées pour discuter du futur de
l'armée. Le conseiller national Fabien Fivaz (verts, NE) – bien que saluant l'engagement
de l'armée – demandait d'évaluer quelles missions dévolues à l'armée étaient encore
indispensables. Le GSsA a d'ailleurs dressé une liste des priorités futures pour la
politique sécurité suisse – remettre en question les missions de sécurité et de défense
des forces armées, ne pas renouveler la flotte des avions de combats ni les ressources
au sol, miser sur le service civil qui est plus souple et durable que les forces armées.
D'autres ont demandé une plus grande perméabilité entre l'armée et la protection civile
ou à l'instar de Priska Seiler Graf (ps, ZH) de s'appuyer davantage sur le service civil pour
les tâches de soins de longue durée que sur l'armée. 11

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 29.05.2020
DIANE PORCELLANA

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Finanzmarkt

Le postulat Gerhard Andrey (verts, FR) charge le Conseil fédéral d'adapter les indices
de références sur les marchés financiers afin qu'ils soient compatibles avec les
objectifs climatiques. Le Conseil fédéral a indiqué que le rapport sur le postulat
19.3966, déposé par la CEATE-CE étudie déjà les approches et mesures nécessaires
pour favoriser les flux financiers compatibles avec le climat. Il préconise donc un rejet
du postulat.
L'objet a été classé, faute d'un examen dans le délai.

POSTULAT
DATUM: 20.12.2021
GUILLAUME ZUMOFEN

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Post und Telekommunikation

Im März 2020 war im Nationalrat die Motion Savary (sp, VD) für eine rechtliche
Grundlage für einen Digitalisierungsfonds traktandiert. Die WBK-NR und der Bundesrat
lehnten die Motion mit Hinweis auf Probleme, welche durch die vorgesehene
Finanzierung des Digitalisierungsfonds über die Mobilfunk-Frequenzversteigerung
entstünden, sowie mit Verweis auf die Kulturbotschaft 2021-24, welche einige Anliegen
der Motion bereits aufnehme (etwa die Digitalisierung des Schweizer Filmerbes), ab.
Eine Minderheit Fivaz (gp, NE) beantragte die Annahme der Vorlage, doch nach dem
Votum von Bundesrätin Sommaruga, in welchem sie dem Rat die obengenannten
Einwände erläuterte, wurde die Motion mit 113 zu 67 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
abgelehnt. 12
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Im Mai 2020 verlangte Andrey Gerhard (gp, FR) in einem Postulat mehr Informationen
zur Datengrundlage in der Corona-Pandemie. Dazu solle der Bundesrat in einem
Bericht den aktuellen Stand der Erhebung und Bearbeitung der Covid-19-Fallzahlen
sowie der Kapazität und Belegung der Spitalinfrastrukturen skizzieren, wobei der
Bericht auch Auskunft über die zeitliche Verfügbarkeit der Daten, die Datenqualität
oder die Übermittlung der Daten geben soll. In Anbetracht der Open Data Strategie des
Bundes solle zudem festgehalten werden, «welche technischen und organisatorischen
Massnahmen notwendig wären», um die Datenqualität zu verbessern, und wie zukünftig
auch Informationen zu Prozessen und zur Sammlungsinfrastruktur zugänglich gemacht
werden können. Der Bundesrat erachtete die Forderung als berechtigt und empfahl das
Postulat zur Annahme. Stillschweigend sprach sich der Nationalrat in der Herbstsession
2020 für den Vorstoss aus. 13

POSTULAT
DATUM: 25.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Epidemien

Nur 67 Tage, nachdem das Parlament das Covid-19-Gesetz verabschiedet hatte und
noch bevor die Referendumsfrist dazu abgelaufen war – ein Referendum zum Gesetz
war überdies bereits angekündigt worden –, behandelte der Nationalrat in der
Wintersession 2020 bereits die erste Revision des Covid-19-Gesetzes. Dazu blieb ihm
nur ein Tag Zeit, da das Geschäft noch in der Wintersession fertig beraten werden sollte
und daher am nächsten Tag bereits die Behandlung im Zweitrat anstand. Esther Friedli
(svp, SG) und Fabio Regazzi (cvp, TI) stellten die Vorlage aus Sicht der WAK-NR vor, die
in ihren Positionen auch Mitberichte der SGK-NR und der WBK-NR berücksichtigt
hatte. Esther Friedli betonte, dass man bei der Verabschiedung des Gesetzes im
September 2020 noch nicht gewusst, habe, «dass wir bereits wenige Wochen später
von einer zweiten Welle heimgesucht» würden. Aufgrund dieser zweiten Welle gebe es
nun aber «punktuelle[n] Handlungsbedarf». Fabio Regazzi strich noch einmal die
Relevanz des Gesetzes hervor und betonte, dass es «das umfangreiche Hilfspaket des
Bundes ermöglicht […], Löhne zu garantieren, zum Erhalt von Arbeitsplätzen
beizutragen und von der Covid-19-Krise besonders betroffene Branchen zu
unterstützen». Grosse Hoffnung setzte die Kommission auch in die
Härtefallverordnung, die gleichentags in Kraft getreten war. Die Fraktionssprecherinnen
und -sprecher betonten in der Folge einhellig die Relevanz der geplanten Änderungen
und kündigten weitgehende Unterstützung der bundesrätlichen Botschaft an.
Entsprechend lag auch kein Antrag auf Nichteintreten vor. In der Folge behandelte der
Nationalrat die zahlreichen verschiedenen Aspekte der Revision in drei Blöcken. 

Im ersten Block wurden sämtliche Massnahmen, welche nicht die Härtefallhilfe oder
die Arbeitslosenversicherung betrafen, diskutiert: 
Grosse Änderungen schlug der Bundesrat im Sportbereich vor. So sollten CHF 115 Mio.
der bereits als Darlehen für Sportvereine zur Verfügung gestellten CHF 175 Mio. in A-
Fonds-perdu-Beiträge umgewandelt werden. Diese sollten für Fussball- und
Eishockeymannschaften der beiden höchsten Ligen sowie für Frauenfussball- oder
Fraueneishockeymannschaften und Klubs in den höchsten Ligen anderer Sportarten
bereitstehen. Die Beträge sollten dem Ausgleich der Mindereinnahmen durch Spiele
ohne oder mit weniger Zuschauerinnen und Zuschauern dienen und höchstens zwei
Dritteln der durchschnittlichen Ticketeinnahmen der Saison 2018/2019 abzüglich
tatsächlicher Ticketeinnahmen entsprechen. Dabei sah der Bundesrat jedoch eine
Reihe von Bedingungen vor: ein fünfjähriges Verbot, Dividenden oder Kapitaleinlagen
auszuzahlen, eine Reduktion der Einkommen aller Angestellten über einer gewissen
Grenze, fünfjährige Einschränkungen von Lohnerhöhungen, einen fünfjährigen Verzicht
auf Reduktion der Nachwuchs- und Frauenförderung sowie die Möglichkeit für
Rückforderungen der Beträge bei Nichteinhalten dieser Bedingungen. Darüber hinaus
sollten auch weiterhin zinslose, innert zehn Jahren rückzahlbare Darlehen für die
Sportvereine möglich sein, etwa bei Liquiditätsengpässen. Dafür stellte der Bundesrat
CHF 235 Mio. zur Verfügung.
Bei diesen Massnahmen gehe es nicht nur um die nach aussen sichtbaren
Spitzensportler, sondern auch um die Junioren- und Frauenabteilungen, für welche die
Klubs verantwortlich seien, argumentierte Finanzminister Maurer. Damit hätten diese
Gelder eine «gute Hebelwirkung für die Gesellschaft, für die Gesundheit und für den
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Sport». Während die Darlehen im Rat nicht umstritten waren, beantragte Marcel
Dettling (svp, SZ), die A-Fonds-perdu-Beiträge an eine 20-prozentige
Kostenübernahme durch den Standortkanton zu knüpfen – Roland Büchel (svp, SG)
forderte gar eine 50-prozentige kantonale Beteiligung, zumal Sportklubs vor allem lokal
verankert seien, wie beide argumentierten. Zudem sollten die Klubs gemäss Büchel
mindestens 5 Prozent der Beiträge bis fünf Jahre nach Erhalt für die «Prävention und
die Bekämpfung von Spielmanipulationen und Wettbetrug» einsetzen müssen. Die
WAK-NR wollte überdies die Einkommensbeschränkungen oder -reduktionen auf die
am Spielbetrieb beteiligten Angestellten beschränken, während Mathias Reynard (sp,
VS) in einem Einzelantrag Rücksicht auf Aufsteiger nehmen und diesen
Lohnerhöhungen erlauben wollte. Zudem war umstritten, welcher Zeitpunkt für die
Festlegung der bisherigen Höhe der Nachwuchs- und Frauenförderung, die während
fünf Jahren nicht unterboten werden darf, massgeblich sein soll. Der Nationalrat hiess
in der Folge die Einführung der A-Fonds-perdu-Beiträge gut und lehnte eine
Beteiligung der Kantone ab. Hingegen folgte er dem Mehrheitsantrag der Kommission
entgegen dem Antrag Reynard und schuf einzig Einkommensbeschränkungen für am
Spielbetrieb Beteiligte.

Auch für den Kulturbereich lag mit dem Einzelantrag Aebischer (sp, BE) ein
Änderungsvorschlag für das Covid-19-Gesetz vor. Aebischer verlangte, auch die
Kulturschaffenden an der bereits im September 2020 geschaffenen Hilfe für
Kulturunternehmen in der Höhe von CHF 100 Mio. teilhaben zu lassen. Die Gelder
sollten Kulturschaffenden wie Kulturunternehmen als Ausfallentschädigung oder für
Transformationsprojekte zugesprochen werden und Kulturschaffende mit Auftritten
oder Aufträgen in der Privatwirtschaft zugutekommen. Letztere könnten weder
Ausfallentschädigungen noch fehlende Gagen geltend machen. Für
Selbständigerwerbende im Kulturbereich sei es überdies schwierig, Umsatzeinbussen
von mindestens 55 Prozent zu belegen. Neben der SP- stimmten auch die Grünen- und
die GLP-Fraktion dem Antrag zu, die bürgerlichen Parteien lehnten ihn jedoch (fast)
geschlossen ab, womit er keine Mehrheit fand.

Neu wollte der Bundesrat mit der Revision des Covid-19-Gesetzes die Möglichkeiten für
Ordnungsbussen für Maskenverweigerinnen und -verweigerer schaffen – bisher
konnte das Verweigern des Tragens einer Schutzmaske nur in einem Strafverfahren
geahndet werden. Die Neuregelung wollte Thomas Aeschi (svp, ZG) mit einem
Minderheitsantrag verhindern, während die Kommission als Mittelweg die Möglichkeit
für Ordnungsbussen auf klar abgrenzbare Bereiche wie den öffentlichen Verkehr
beschränken, Orte wie Dorfkerne oder belebte Plätze jedoch davon ausnehmen wollte.
Bundesrat Maurer verteidigte den bundesrätlichen Vorschlag damit, dass man der
Bevölkerung «sehr viel Eigenverantwortung» gebe, es aber auch Sanktionen bedürfe,
wenn diese Eigenverantwortung nicht wahrgenommen werde. Dies hätten nicht zuletzt
auch die Kantone gefordert. Thomas Aeschi verwies darauf, dass unter anderem
Gesundheitsminister Berset vor kurzer Zeit noch gesagt habe, dass Masken nichts
bringen würden, und sprach sich gegen einen «Polizeistaat» oder «noch mehr
Denunziantentum» aus. Der Antrag Aeschi fand in allen Fraktionen gewissen Anklang:
Die SVP-Fraktion stimmte dem Minderheitsantrag mehrheitlich zu, auch bei den
Grünen (8), bei der SP (3), den FDP.Liberalen (je 3) und bei der Mitte-Fraktion (2) gab es
vereinzelt Zustimmung. Insgesamt sprach sich der Nationalrat jedoch mit 121 zu 65
Stimmen (bei 4 Enthaltungen) gegen Aeschis Vorschlag und im Sinne der
Kommissionsmehrheit für die Ausweitung der Ordnungsbussen auf die Nichteinhaltung
der Maskenpflicht aus. 

Im Bereich der Gesundheitsversorgung verlangte die WAK-NR eine Änderung am
bisherigen Gesetz. So solle der Bundesrat die Abgeltung derjenigen Kosten regeln,
welche den Leistungserbringenden zukünftig durch verbotene und eingeschränkte
Untersuchungen oder Behandlungen, wie sie im Frühjahr 2020 veranlasst worden
waren, um die Kapazität des Gesundheitswesens zu gewährleisten, entstünden. Diese
seien in der Tarifstruktur nicht aufgeführt und könnten entsprechend nicht
abgerechnet werden, erklärte Esther Friedli für die Kommission. Diese Abgeltung der
Kosten diene überdies dazu, «dass der Bund künftig Wirksamkeit und
Verhältnismässigkeit vorsichtig prüft, bevor er Massnahmen anordnet» (Friedli). Eine
Minderheit Aeschi erachtete diesen Vorschlag jedoch als Eingriff in den Föderalismus,
zumal die Kantone selbst entscheiden könnten, ob sie die entsprechenden
Untersuchungen einschränkten oder nicht, und folglich auch die Kosten dieser
Entscheidung tragen sollten. Die von der WAK-NR vorgeschlagene Regelung fand jedoch
bei allen Fraktionen im Nationalrat mit Ausnahme der SVP-Fraktion Anklang. 
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Eine Minderheit Wermuth (sp, AG) wollte neu auch eine Regelung zu den
Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose ins Covid-19-Gesetz aufnehmen. Die
Überbrückungsleistungen sollten auf den 1. Juli 2021 in Kraft treten, Wermuth schlug
jedoch vor, rückwirkend auch älteren Personen, die zwischen dem 1. Januar 2021 und
dem Inkrafttreten des Gesetzes ausgesteuert wurden, Zugang zu ÜL zu gewähren.
Entgegen anderslautender Aussagen der Kommission sei das Problem der Aussteuerung
älterer Arbeitnehmender aufgrund der Pandemie nämlich akut, betonte er. Folglich sei
es nicht fair, dass Personen, die vor dem 31. Juni 2021 ausgesteuert würden, nicht von
den ÜL profitieren können. Der Antrag fand jedoch nur in der SP- und der Grünen-
Fraktion sowie bei den EVP-Mitgliedern Unterstützung und wurde folglich abgelehnt. 

Verschiedene links-grüne Minderheiten sahen auch bei der Erwerbsersatzordnung
Änderungsbedarf – entgegen der Meinung von Bundesrat und Kommission. Eine
Minderheit Michaud Gigon (gp, VD) wollte die für eine Entschädigung des
Erwerbsausfalls als Bedingung festgelegten Umsatzeinbussen in der Höhe von
mindestens 55 Prozent streichen. Bei tieferen Einkommen könne man mit 45 Prozent
des Gehalts nicht überleben, argumentierte sie. Eine weitere Minderheit Bendahan (sp,
VD) schlug vor, nicht nur gefährdeten Personen Anspruch auf EO zu gewähren, sondern
auch kranken, jedoch nicht an Corona erkrankten Personen. In einem weiteren
Einzelantrag forderte Fabian Fivaz (gp, NE), auch Betriebszulagen gemäss EOG für
Selbständigerwerbende zu ermöglichen, wie sie Militärdienstleistende bereits geltend
machen können. So müssten Personen mit hohen Fixausgaben diese auch weiterhin
bezahlen, weshalb sie einen Zuschlag auf ihren Erwerbsersatz erhalten sollten.
Sämtliche Anträge zur EO stiessen jedoch nur bei Mitgliedern der SP- und der Grünen-
Fraktion auf Zustimmung.

Im zweiten Block beschäftigte sich der Nationalrat ausführlich mit der Härtefallhilfe,
die ein Paket über CHF 1 Mrd. umfasste. Zu den bisherigen CHF 400 Mio., an denen die
Kantone mit 50 Prozent beteiligt waren, sollten CHF 600 Mio. hinzukommen, an denen
sich die Kantone zu 20 Prozent beteiligen müssten – dabei könnten die Kantone aber
erst auf die zweite Tranche zurückgreifen, wenn die Gelder der für sie teureren ersten
Tranche verteilt sind. Bundesrat Maurer begründete die Änderung des Verteilschlüssels
damit, dass dieses zweite Paket «möglicherweise die Kräfte der Kantone finanziell
übersteigt». Da die Kantone zudem für den Vollzug verantwortlich blieben, würden
ihnen dadurch noch zusätzliche Kosten anfallen, erklärte der Finanzminister. Mehrfach
verwies Maurer darauf, dass dieser Übergang «vom Massengeschäft des Frühjahrs» zu
den aktuellen Einzelfallbeurteilungen längere Entscheidungsprozesse mit sich bringe
und entsprechend Zeit brauche. 
Auch bezüglich der Härtefallhilfen standen verschiedene Mehr- und Minderheitsanträge
zur Debatte, etwa zu den Bedingungen für den Erhalt von Härtefallhilfe, für die der
Bundesrat keine materielle Änderung vorgesehen hatte. Nach wie vor sollte gemäss
bundesrätlicher Vorlage Anspruch auf Hilfe haben, wessen Jahresumsatz 60 Prozent
unter dem mehrjährigen Durchschnitt liegt. Die WAK-NR wollte hingegen neben der
Vermögens- und Kapitalsituation der Betroffenen auch ihre nicht gedeckten Fixkosten
berücksichtigen, da Letztere zwischen den Unternehmen stark variieren könnten. Dies
lehnte der Finanzminister ab, zumal eine Berücksichtigung der Fixkosten den
administrativen Aufwand stark vergrössern und das Verfahren damit deutlich verlängern
würde. Bundesrat Maurer wies bezüglich diesem und sämtlichen folgenden
Ausbauanträgen überdies darauf hin, dass der Bund nicht festlege, welche
Unternehmen die Kantone unterstützen könnten, sondern lediglich, an welchen Hilfen
sich der Bund beteilige. Die Kantone dürften also auch zusätzlichen Unternehmen
Härtefallhilfen zukommen lassen. Die Kommission verlangte zudem, Härtefallhilfen auch
Unternehmen ab einem Jahresumsatz von CHF 50'000 zuzusprechen – der Bundesrat
hatte seine Beteiligung diesbezüglich auf Unternehmen mit einem Mindestumsatz von
CHF 100'000 beschränkt. Christa Markwalder (fdp, BE) stellte sich gegen diesen Antrag
der WAK-NR: Bei den Bundeshilfen gehe es darum, Existenzen zu schützen.
Unternehmen mit einem monatlichen Umsatz von CHF 4'167 (beziehungsweise eben
einem Jahresumsatz von CHF 50'000) dienten aber mehrheitlich dem Nebenerwerb
und sollten entsprechend nicht berücksichtigt werden. Schliesslich wollte die
Kommission Unternehmen mit abgrenzbaren Teilbereichen sowohl Anrecht auf Sport-
und Kultur-Hilfen als auch auf Härtefallhilfe gewähren – bislang war nur der Zugang zu
jeweils einem der beiden Töpfe möglich gewesen. Trotz Minderheiten Schneeberger
(fdp, BL) und Markwalder gegen die Anträge der WAK-NR, setzte sich die Kommission in
allen drei Punkten durch. 
Nationalrätinnen und Nationalräte der SP und der Grünen forderten in verschiedenen
Minderheits- oder Einzelanträgen einen Ausbau der Härtefallhilfen. Unter anderem
beantragten sie einen Verzicht auf einen maximalen Gesamtbetrag für die
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Härtefallhilfen (Minderheit Andrey, gp, FR), eine Möglichkeit für den Bund,
Unternehmen direkt zu unterstützen (Minderheit Wermuth) oder den Zugang zu
Härtefallhilfen ab einer Umsatzeinbusse von 70 Prozent (Minderheit Rytz, gp, BE). Ein
Einzelantrag Weichelt-Picard (al, ZG) verlangte ein Dividendenauszahlungsverbot im
Gesetz – bisher war ein solches lediglich in der Verordnung enthalten. Der Nationalrat
lehnte sämtliche Minderheiten zu den Härtefallhilfen ab, im Falle des Einzelantrags
Weichelt-Picard jedoch äusserst knapp mit 96 zu 96 Stimmen und Stichentscheid von
Ratspräsident Aebi (svp, BE).

Im dritten Block beriet der Nationalrat die Änderungen an den Massnahmen zur
Arbeitslosenversicherung. Der Bundesrat hatte hier vorgesehen, die Möglichkeiten
auszudehnen, mit denen von den Regelungen zur Kurzarbeit im AVIG abgewichen
werden darf – insbesondere sollte der Zugang zu KAE wieder erweitert werden können,
wie der Finanzminister erklärte. So sollten auch Personen in befristeten oder
temporären Arbeitsverhältnissen sowie in Lehrverhältnissen zur Kurzarbeit zugelassen
und die Karenzzeit und die maximale Bezugsdauer für KAE angepasst werden können.
Von diesen bundesrätlichen Anliegen war einzig die Ausdehnung der Kurzarbeit auf
Personen in befristeten und temporären Arbeitsverhältnissen umstritten; eine
Minderheit Burgherr (svp, AG) wollte auf diese verzichten. Temporäre Arbeitskräfte
seien derzeit in der Wirtschaft sehr willkommen, argumentierte Burgherr. Eine
Minderheit Michaud Gignon wollte hingegen die bundesrätliche Änderung gar
rückwirkend auf Anfang September 2020 – und somit ohne Unterbrechung nach deren
Aufhebung nach der ersten Welle – in Kraft setzen. Der Nationalrat entschied sich nicht
nur für eine Möglichkeit zur Ausdehnung der KAE auf Temporärmitarbeitende, sondern
äusserst knapp mit 96 zu 95 Stimmen auch für die rückwirkende Inkraftsetzung. Die
SVP- und FDP.Liberalen-Fraktionen sowie knapp die Hälfte der Mitte-Fraktion
stimmten geschlossen gegen die Ausdehnung, wurden jedoch überstimmt.
Die Kommissionsmehrheit machte bezüglich der Regelungen zur
Arbeitslosenversicherung keine Änderungsvorschläge, hingegen reichten auch hier
Mitglieder der SP und der Grünen zahlreiche Anträge ein. Viel Aufmerksamkeit erhielten
die Rahmenfristen für den Leistungsbezug und die Beitragszeit für Versicherte, die
allgemein (Minderheit Jans: sp, BS), für Angestellte in befristeten Verhältnissen (zweite
Minderheit Jans) oder in Berufen, in denen Arbeitgeberwechsel und befristete Verträge
üblich sind (Minderheit Bendahan), verlängert werden sollten. Gerade Personen in
befristeten Verhältnissen hätten aktuell Mühe, ihre Beitragszeit zu erreichen,
begründete Wermuth die Anliegen. 
Auf eine Verbesserung der Situation von Personen mit niedrigen Einkommen zielten
zwei weitere Anträge ab. Eine neuerliche Minderheit Jans beantragte eine teilweise
Kompensation der Einkommenseinbussen von Personen unter dem Medianlohn durch
den Bezug von Kurzarbeitsleistungen, während eine Minderheit Andrey die zukünftigen
KAE für Personen mit Nettolöhnen unter CHF 4'000 auf 100 Prozent erhöhen wollte.
Für eine kurze Dauer sei eine Lohnreduktion auf 80 Prozent bei tieferen Löhnen
möglich, aber über längere Dauer führe dies für die Betroffenen zu grossen Problemen,
argumentierte Wermuth. Auch diese Anträge blieben jedoch alle erfolglos. 

Bereits im ersten Block hatte die grosse Kammer die Frage der Geltungsdauer des
Gesetzes behandelt, die im Unterschied zur Schaffung des Covid-19-Gesetzes im
September 2020 nicht umstritten war. Weiterhin sollte die Mehrheit der Massnahmen
des Covid-19-Gesetzes bis Ende 2021 befristet sein. Ein Teil der Regelungen zur
Kurzarbeit wurde jedoch bis Ende 2023 verlängert – ursprünglich sollten diese nur bis
Ende 2022 in Kraft sein. Mit 179 zu 12 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) sprach sich der Rat
in der Folge für Annahme des Entwurfs aus. Sowohl die ablehnenden Stimmen als auch
die Enthaltungen stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion. Trotz der zahlreichen
Minderheitsanträge war der Nationalrat in dieser ersten Behandlung der Revision des
Covid-19-Gesetzes weitgehend dem Bundesrat gefolgt. 14

Nach den ersten Behandlungen der Revision des Covid-19-Gesetzes im National- und
Ständerat mussten acht Differenzen ausgeräumt werden. Die ersten drei bereinigte der
Nationalrat in der ersten Runde des Differenzbereinigungsverfahrens. So verzichtete
die grosse Kammer auf ihre anfängliche Forderung, dass der Bundesrat für die Kosten,
die den Leistungserbringenden (beispielsweise den Spitälern) durch Einschränkungen
der Behandlungsmöglichkeiten zukünftig entstehen, eine Lösung suchen soll. Die
Gesundheitsversorgung liege in der Verantwortung der Kantone, bekräftigte
Kommissionssprecherin Esther Friedli (svp, SG) das Argument des Ständerates. Auch bei
der Frage, welche Saison oder Saisons bei der Festlegung der Mindestausgaben für den
Nachwuchs- oder den Frauenbereich im Sport massgeblich sein sollen, folgte der
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Nationalrat seinem Schwesterrat. Es habe sich gezeigt, dass gerade für die
Frauenförderung ein Vergleich mit der letzten Saison am vorteilhaftesten sei, wurde
argumentiert. Schliesslich pflichtete die grosse Kammer dem Ständerat auch bei den
Überbrückungsleistungen bei: Zwar hatte die WAK-NR dem Nationalrat die Streichung
des Anspruchs von älteren Personen, die zwischen dem 1. Januar 2021 und dem
Inkrafttreten der ÜL ausgesteuert werden, empfohlen. Der Antrag hänge gemäss
Kommissionssprecher Regazzi (cvp, TI) nicht direkt mit der Corona-Pandemie
zusammen, da die Betroffenen bereits vor zwei Jahren entlassen worden seien. Zudem
würde diese Regelung CHF 80 Mio. in fünf Jahren kosten, ergänzte Finanzminister
Maurer. Samuel Bendahan (sp, VD) verwies jedoch für die Minderheit Wermuth (sp, AG)
auf die Folgekosten beispielsweise für die Sozialhilfe, wenn hier keine Regelung
gefunden würde, und betonte noch einmal die Wichtigkeit der Massnahme für die
Betroffenen – diese hätten keine anderen Möglichkeiten als die ÜL. Mit 106 zu 88
Stimmen folgte der Nationalrat der Minderheit Wermuth und damit dem Ständerat.

Bevor sich der Ständerat der Bereinigung der fünf verbliebenen Differenzen annehmen
konnte, wurde die Gesetzgebung von der immer grösser werdenden zweiten Welle der
Corona-Pandemie eingeholt: Der Bundesrat hatte in der Zwischenzeit entschieden, die
Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zu verstärken; betroffen waren
insbesondere das Gastgewerbe und die Kulturbranche, die erneut schweizweit ihren
Betrieb einstellen mussten. Dies machte eine Verstärkung der Hilfsmassnahmen für die
Wirtschaft notwendig, die der Bundesrat kurzfristig ins Covid-19-Gesetz aufnehmen
wollte. «Wenn zusätzliche Einschränkungen kommen, braucht es dazu ein
Begleitprogramm, um die finanziellen Ausfälle entsprechend abzufedern»,
argumentierte Bundesrat Maurer. Entsprechend schlug der Bundesrat Änderungen an
bereits beratenen Gesetzesartikeln vor und stellte dazu einen Rückkommensantrag.
Die Kommissionen der beiden Räte hiessen den Antrag mit Verweis auf die
aussergewöhnliche Situation, welche entsprechend auch eine aussergewöhnliche
Gesetzgebung notwendig mache, gut und nahmen die bundesrätlichen Anträge in die
Differenzbereinigung auf. Entsprechend verwies Ständeratspräsident Kuprecht (svp, SZ)
darauf, dass der Rat eine «etwas schwierige Differenzbereinigung» vor sich habe, und
Kommissionssprecher Bischof (cvp, SO) verteidigte die «etwas speziell beanspruchte
Gesetzgebung», «eine Gesetzgebung, wie wir sie sonst namentlich in diesem Rat nicht
machen würden». 
Zentral war bei dieser aussergewöhnlichen Gesetzgebung der Antrag des Bundesrates,
die Mittel für die Härtefallmassnahmen aufzustocken: Neben den ersten zwei, bereits
gesprochenen Tranchen über CHF 400 Mio. und CHF 600 Mio. sollte eine dritte
Tranche über CHF 750 Mio. bereitgestellt werden. An den Massnahmen dieser dritten
Tranche sollten sich die Kantone zu 33 Prozent beteiligen (erste Tranche: 50%, zweite
Tranche: 20%). Für besonders betroffene Kantone sowie als Reserve schlug der
Bundesrat zudem eine vierte Tranche ebenfalls über CHF 750 Mio. für Härtefallhilfen
vor, an denen sich die Kantone nicht beteiligen müssten. Mit diesen zusätzlichen
insgesamt CHF 1.5 Mrd. solle die Zeit bis zur Frühjahressession 2021 abgedeckt werden,
betonte Pirmin Bischof. Unbestritten war in der WAK-SR die Erhöhung der
Härtefallhilfen um CHF 1.5 Mrd. gewesen, jedoch beantragte eine
Kommissionsmehrheit, diese nicht nur für besonders betroffene Kantone, sondern
auch für besonders betroffene Branchen zu öffnen. Mit 27 zu 17 Stimmen lehnte der
Ständerat diese Ausdehnung jedoch ab. 
Auch die Anforderungen für die Härtefallhilfe wollte der Bundesrat kurzfristig anpassen.
Ständerat und Nationalrat hatten in den Beratungen zuvor die für den Zugang zu
Härtefallhilfen nötigen Umsatzeinbussen von mindestens 40 Prozent bestätigt. Nun bat
der Bundesrat jedoch um die Möglichkeit, für die vom aktuellen Tätigkeitsverbot oder
einer Tätigkeitseinschränkung betroffenen Unternehmen tiefere Hürden festlegen zu
können. Stillschweigend nahm der Ständerat auch diese Änderung an. 

Auch für die Kulturschaffenden forderte der Bundesrat Unterstützung, konkret nahm
er weitgehend den Einzelantrag Aebischer (sp, BE) aus der ersten Behandlungsrunde
des Nationalrats wieder auf. Waren die Kulturschaffenden im Rahmen der Covid-19-
Verordnung noch unterstützt worden, hatte sich das Covid-19-Gesetz bisher auf
Beiträge an die Kulturunternehmen beschränkt. Da aber der Kulturbereich durch den
zweiten Lockdown erneut mit einem Tätigkeitsverbot belegt worden war, sollten nun
auch die selbständig erwerbenden Kulturschaffenden Ausfallentschädigungen
beantragen können. Den Betrag für die Leistungsvereinbarungen mit den Kantonen
wollte der Bundesrat jedoch bei CHF 100 Mio. belassen, wie Finanzminister Maurer
erklärte. Stillschweigend hiess der Ständerat auch diesen neusten bundesrätlichen
Antrag gut.
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Weiter verkompliziert wurde die aussergewöhnliche Gesetzgebung nun dadurch, dass
nicht nur der Bundesrat, sondern auch die WAK-NR ob der sich veränderten Situation
neue Anträge stellte, die ebenfalls einen Rückkommensantrag bedingten. Zwar nahm
die WAK-SR den Rückkommensantrag ihrer Schwesterkommission an, entschied
jedoch, die Erstbehandlung der Anträge dem Nationalrat zu überlassen.
In der Folge machte sich die kleine Kammer an die Bereinigung der verbliebenen
«ordentlichen» Differenzen. Einig wurde man sich mit dem Nationalrat beim
Dividendenverbot bei Härtefallhilfen. Hier hatte der Nationalrat dieselbe Regelung
vorgeschlagen, welche bereits ins Covid-19-Solidarbürgschaftsgesetz aufgenommen
worden war. Demnach dürfen Unternehmen, um Härtefallunterstützung zu erhalten, im
entsprechenden Geschäftsjahr keine Dividenden und Tantiemen ausschütten oder
beschliessen sowie keine Kapitaleinlagen zurückerstatten oder deren Rückerstattung
beschliessen. Stillschweigend stimmte der Ständerat dieser Regelung zu. 
Einig wurde man sich in derselben Behandlungsrunde auch bezüglich der Frage, ob
Unternehmen Sport- und Kulturhilfen sowie Härtefallhilfen beantragen können sollten.
Obwohl sich der Ständerat in seiner ersten Behandlung der Covid-19-Gesetzesrevision
gegen einen solchen doppelten Anspruch auf Hilfe ausgesprochen hatte, pflichtete er
ihm nun stillschweigend bei. 

Für die dritte Beratung der Revision des Covid-19-Gesetzes brachte die WAK-NR im
Nationalrat, wie im Ständerat bereits angekündigt worden war, durch einen
Rückkommensantrag neue Differenzen auf den Tisch. 
Die erste davon betraf die Erwerbsersatzordnung: Die Kommissionsmehrheit schlug
nachträglich vor, Entschädigungen des Erwerbsausfalls nicht ab einer Umsatzeinbusse
von 55 Prozent, sondern bereits ab 40 Prozent zu ermöglichen und sich damit an den
Bedingungen für die Härtefallmassnahmen zu orientieren. Damit nahm die Kommission
ein Anliegen aus den ersten Behandlungsrunden wieder auf, schwächte dieses jedoch
ab. Eine Minderheit Aeschi (svp, ZG) lehnte diesen Antrag ab, zumal eine solche
Regelung gemäss Bundesrat Maurer insgesamt CHF 1.5 Mrd. bis CHF 2 Mrd. kosten
würde. Stattdessen schlug Aeschi vor, dem zweiten neuen Antrag der WAK-NR zu
folgen, nämlich der Erhöhung der KAE auf 100 Prozent für Personen mit niedrigen
Einkommen. Für die Definition von «niedrigen Einkommen» wollte sich die Kommission
am Mindestlohn gemäss GAV in der Gastronomie orientieren, der bei CHF 3'470 pro
Monat lag. Niemand solle demnach mit KAE weniger als diesen Lohn verdienen. KAE für
Löhne zwischen CHF 3'470 und CHF 4'340 sollten überdies anteilsmässig angehoben
werden, um Schwelleneffekte zu vermeiden. Mit dieser Regelung würde «Personen mit
einem tiefen Monatslohn gezielt unter die Arme» gegriffen, während die Reduktion der
nötigen Umsatzeinbusse beim Erwerbsausfall eine «Giesskannenlösung» darstelle,
argumentierte Aeschi. Die Erhöhung der KAE bei niedrigen Einkommen wurde in der
Folge ohne Minderheitsantrag stillschweigend angenommen, gleichzeitig unterstützte
der Nationalrat mit 101 zu 83 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) aber auch die Senkung der
Schwelle für Erwerbsausfallentschädigungen auf 40 Prozent. 
Neben diesen beiden neuen Anträgen der Kommissionsmehrheit reichte auch
Jaqueline Badran (sp, ZH) einen neuen Vorschlag zu einem bereits abgeschlossenen
Artikel ein, nämlich zu den A-Fonds-perdu-Beiträgen bei den Härtefallhilfen. Dabei
wollte sie den Kantonen die Möglichkeit geben, diese Beiträge auf 20 Prozent zu
erhöhen (bisher 10 Prozent) oder alternativ 50 Prozent der ungedeckten Fixkosten eines
Unternehmens zu übernehmen. Dies gebe den Kantonen den Spielraum, den sie
benötigten, argumentierte Badran. Finanzminister Maurer wehrte sich dagegen, hier
weitergehende Kriterien zu schaffen, zumal sich der Bundesrat für seine vierte Tranche
an Härtefallhilfen mehr Freiheiten bei der Vergabe erhoffte. Der Nationalrat lehnte den
Antrag Badran ab. 
Die Anspruchsvoraussetzungen dieser vierten Tranche für Unternehmen, welche von
den neusten Einschränkungen seit dem 1. November 2020 betroffen waren, wollte der
Bundesrat zusammen mit den Kantonen aushandeln und in einer Verordnung regeln.
«Wir werden in den nächsten Wochen Flexibilität brauchen, um auf all die
Besonderheiten, die in den Kantonen existieren, Rücksicht nehmen zu können»,
argumentierte der Bundesrat. Eine Minderheit Aeschi lehnte eine solche Lockerung ab,
um eine Ungleichbehandlung der Betroffenen aufgrund unterschiedlicher Regelungen
zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu verhindern, blieb damit aber erfolglos.
Eine Minderheit Ryser (gp, SG) wollte überdies die zweite der beiden neuen Tranchen
von CHF 750 Mio. auf CHF 2 Mrd. aufstocken. Die Minderheit bezweifelte, dass die
vorgesehenen Reserven bis zur Frühjahrssession 2021 reichen würden, falls es zu einem
erneuten Lockdown kommen würde. Diese Erhöhung der vierten Tranche fand jedoch
nur bei SP, Grünen und GLP Anklang, folglich blieb der Nationalrat, wie von einer
Minderheit Aeschi gefordert, bei der Version des Bundesrates.
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Auch bezüglich des dritten Antrags des Bundesrates, im Kulturbereich nicht mehr nur
die Kulturunternehmen, sondern wie bereits in der entsprechenden Verordnung auch
die Kulturschaffenden zu unterstützen, folgte der Nationalrat dem Bundesrat. Er
lehnte damit zwei Minderheitsanträge ab: Eine Minderheit Fivaz (gp, NE) verlangte eine
Verdoppelung des bereitgestellten Betrags auf CHF 200 Mio., da die Situation der
Kulturschaffenden heute deutlich schlechter sei als beim ersten Lockdown und somit
vermutlich mehr Gelder beantragt würden. Eine Minderheit Aeschi lehnte hingegen die
Ausweitung der Hilfe auf Kulturschaffende ab, da der zweite Zwischenbericht der EFK
zu den Ausschüttungen während des ersten Lockdowns gezeigt habe, dass «viele
Kulturschaffende mehr Geld erhalten haben, als der effektive Schaden war». Mit der
Zustimmung des Nationalrats konnte das Parlament somit die neuen bundesrätlichen
Regelungen bereits verabschieden. 

Auch einen der ursprünglichen Anträge bereinigte der Nationalrat in dieser Runde,
nämlich die Frage, ob der neu geschaffene Anspruch von Mitarbeitenden mit
Temporär- oder befristeten Verträgen auf KAE rückwirkend auf den 1. September 2020
in Kraft gesetzt werden soll. Diese Frage hatte der Nationalrat bereits zweimal bejaht,
wenn zuletzt auch sehr knapp mit 97 zu 97 Stimmen und Stichentscheid des
Präsidenten. Die Kommissionsmehrheit beantragte jedoch, dem Ständerat und dem
Bundesrat zu folgen und auf die Rückwirkung zu verzichten. Mit Verweis auf ein
föderalistisches Problem –  eine Regelung ab dem 1. Januar 2021 würde zwar die
Verluste der Betroffenen durch die bundesrätlichen Massnahmen abdecken, nicht aber
diejenigen der Unternehmen in den französischsprachigen Kantonen, die bereits seit
Mitte Oktober 2020 entsprechende Verschärfungen erlassen hatten – beantragte eine
Minderheit Fivaz Festhalten. Finanzminister Maurer verwies einmal mehr auf den
grossen Aufwand und die Verzögerungen, die durch die neue Erstellung und Prüfung
der entsprechenden Anträge entstehen würden. Dieses Mal liess sich der Nationalrat
vom bundesrätlichen Argument überzeugen, entschied sich gegen eine Rückwirkung
und bereinigte diese Differenz im Sinne des Ständerats.

In der letzten Runde des Differenzbereinigungsverfahrens löste der Ständerat einige
verbliebene Differenzen auf, jedoch nicht alle. Eine Einigung fand sich zur
Berücksichtigung der Fixkosten bei der Bestimmung der Härtefälle. Diesbezüglich hatte
der Nationalrat dreimal entschieden, nicht gedeckte Fixkosten als Kriterium für
Härtefälle anzuerkennen, woraufhin die WAK-SR einstimmig beantragte, der
Formulierung des Nationalrats zuzustimmen. Diese lasse es zu, dass Kantone nicht in
allen Gesuchen die Fixkosten überprüfen müssten, sondern nur dort, wo es Sinn mache.
Auch Finanzminister Maurer zeigte sich mit der Formulierung einverstanden, solange
diese «so zu verstehen [sei], dass die Situation mittels einer summarischen Prüfung und
einer pauschalen Beurteilung angeschaut wird». Stillschweigend folgte der Ständerat
dem Antrag der Kommission und bereinigte diese Differenz. 
Bei der EO nahm der Ständerat stillschweigend die neue Änderung der WAK-NR an,
wonach statt einer 55-prozentigen Umsatzeinbusse eine Einbusse von 40 Prozent nötig
ist, um EO beantragen zu können. Damit wurde ein «mit der Härtefallregelung
einheitlicher Satz eingeführt», wie Kommissionssprecher Bischof betonte. Die Kosten
von CHF 1.5 Mrd. bis CHF 2 Mrd. sei man bereit zu sprechen, zumal die Ausweitung der
EO auf Selbständige bisher statt den vermuteten CHF 5.3 Mrd. «nur» CHF 2 Mrd.
gekostet habe. Gemäss einem Schreiben, welches die Kommission vor der Debatte im
Rat erhalten habe, befürchteten die SKOS und die Sozialdirektorenkonferenz überdies,
dass es ansonsten insbesondere bei den Selbständigerwerbenden zu einem starken
Anstieg der Sozialhilfefälle kommen werde. 
Auch der vom Nationalrat neu geschaffenen Erhöhung der KAE auf 100 Prozent für
Personen mit Löhnen bis CHF 3'470 und einer anteilsmässigen Aufstockung der
ausbezahlten Löhne bis CHF 4'340 stimmte der Ständerat stillschweigen zu – übernahm
jedoch eine etwas einfachere Formulierung der Bundesverwaltung. Er legte die
Geltungsdauer für diese Regelung rückwirkend auf den 1. Dezember 2020 fest, sie sollte
bis zum 31. März 2021 in Kraft bleiben. Vergeblich wies Ruedi Noser (fdp, ZH) darauf hin,
dass damit eben auch Personen stärker unterstützt würden, die in einem Haushalt mit
einer Person mit einem zweiten, möglicherweise viel höheren Einkommen lebten, dass
Nichtarbeiten damit erstmals «gleich interessant [sei] wie das Arbeiten» und dass die
Betroffenen auch die Möglichkeit hätten, einer Zusatzbeschäftigung nachzugehen. Er
zeigte sich aber durch die zeitliche Begrenzung der Regelung beruhigt. 

Damit verblieb noch eine Differenz, zu der eine Einigungskonferenz abgehalten werden
musste. Offen geblieben war die Frage zur Einkommensbeschränkung für die
Sportvereine. Anfänglich hatte sich hier die Frage gestellt, ob die Löhne aller oder nur
der am sportlichen Betrieb beteiligten Mitarbeitenden berücksichtigt werden sollen
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und ob alle Löhne über einer gewissen Grenze einzeln gekürzt werden müssten oder
nur der Durchschnittslohn. Bei diesen zwei Fragen konnten sich die beiden
Ratskammern auf eine Reduktion der Durchschnittslöhne aller Mitarbeitenden über
einer bestimmten Grenze einigen, wobei der Nationalrat als Referenz die Einkommen
der Saison 2018/2019 berücksichtigen wollte, der Ständerat diejenigen vom Stichtag 13.
März 2020, also dem Tag des Lockdowns. Hier hatte sich der Ständerat zuvor erneut für
Festhalten entschieden, gemäss Hannes Germann (svp, SH) aufgrund von
Partikularinteressen einzelner Vereine. Eine ganze Saison inklusive Playoffs im
Eishockey oder Cup-Erfolgen oder internationalen Einsätzen im Fussball bilde die
Situation besser ab als die Löhne an einem einzigen Stichtag. Die Einigungskonferenz
löste die Meinungsverschiedenheit, indem sie beide Versionen aufnahm: Als Referenz
sollte die Saison 2018/2019 gelten, auf Antrag könnte aber auch der Stichtag 13. März
2020 herangezogen werden. Bei den KAE für tiefere Einkommen sowie bei deren
Geltungsdauer folgte die Einigungskonferenz dem Vorschlag des Ständerats. Die
Anträge der Einigungskonferenz waren schliesslich weder im Nationalrat noch im
Ständerat umstritten: Während die grosse Kammer den Antrag der Einigungskonferenz,
die Dringlichkeitsklausel sowie die Revision in der Schlussabstimmung mit einzelnen
ablehnenden Stimmen von Mitgliedern der SVP-Fraktion deutlich annahm, stimmte
ihnen der Ständerat jeweils geschlossen zu. 

Während der ganzen Beratung der Revision des Covid-19-Gesetzes betonten zahlreiche
Sprechende die aussergewöhnliche Situation, in der sich das Parlament befand: Neben
dem dicht gedrängten Programm, das die jeweiligen Beratungen der Revision auf einen
Tag beschränkte, und Kommissionssitzungen, die bereits um sechs Uhr morgens vor
den Ratssitzungen stattfanden, wurden vor allem die direkten Auswirkungen der sich
laufend ändernden Corona-Massnahmen auf die Beratung der Revision als
aussergewöhnlich hervorgehoben. 15

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Der Nationalrat befasste sich im Sommer 2020 mit der parlamentarischen Initiative
Aebischer (sp, BE) «Chancengerechtigkeit vor dem Kindergartenalter». Die grosse
Kammer war sich einig, dass der Chancengerechtigkeit im Kleinkindalter eine grosse
Relevanz zukomme. Uneinig war man sich jedoch, welche Rolle dabei der Bund spielen
solle und wie viel mit den zur Diskussion stehenden Finanzierungsmassnahmen erreicht
werden könne. Während sich SP, Grüne und GLP sowie grosse Teile der Mitte-Fraktion
für Eintreten aussprachen und auf den grossen Effekt der vorgesehenen
Anschubfinanzierung hinwiesen, sprachen sich die SVP, ein Grossteil der FDP sowie
einzelne Personen der Mitte-Fraktion gegen Eintreten aus und erläuterten, dass es
nicht Aufgabe des Bundes, sondern der Kantone, Gemeinden und vor allem der
Familien sei, die Kinder zu fördern. Zudem könne mit den geplanten finanziellen Mitteln
sowieso nicht viel erreicht werden. Innenminister Berset betonte in seinem Votum,
dass dem Bundesrat die frühkindliche Förderung sehr wichtig sei. Der Bundesrat sehe
die Verantwortung dafür allerdings auch bei den Kantonen und beantrage daher
ebenfalls, nicht auf die Vorlage einzutreten. Bei der Abstimmung über das Eintreten
überwog aber die Meinung der Kommissionsmehrheit; es votierten 111
Parlamentarierinnen und Parlamentarier für Eintreten, 75 dagegen, zwei enthielten sich
der Stimme. In der darauffolgenden Detailberatung wurde ein Antrag Fivaz (gp, NE),
welcher sich für eine Erhöhung der finanziellen Mittel ausgesprochen hatte, mit 160 zu
80 Stimmen abgelehnt. In der Schlussabstimmung fanden sich 109 Stimmen für die
Annahme des Entwurfs, 75 Stimmen dagegen (bei 4 Enthaltungen). 16
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Forschung

Der Beitritt der Schweiz zum SKAO stand in der Herbstsession 2021 auf der
Traktandenliste der grossen Kammer. Die beiden Kommissionssprecher Mustafa Atici
(sp, BS) und Fabien Fivaz (gp, NE) stellten die Vorlage detailliert vor und betonten unter
anderem, dass die von der Schweiz beigesteuerten finanziellen Mittel aufgrund des
Prinzips des garantierten industriellen Rückflusses wieder der Schweizer Wirtschaft
zugutekommen würden. Wie in der vorberatenden Kommission (24 zu 0 Stimmen) war
das Geschäft auch im Plenum unbestritten. Der Nationalrat stimmte der Vorlage mit 162
Stimmen bei einer Enthaltung zu. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Noch in der Herbstsession 2020 bereinigte das Parlament die verbliebenen zwei
Differenzen der Kulturbotschaft 2021-2024.

Bei der ersten Differenz handelte es sich um die Frage, wie hoch die Finanzhilfen des
BAK ausfallen sollten. Der Nationalrat wollte das bundesrätliche Budget um CHF 1.2 Mio.
für «Memoriav» aufstocken, der Ständerat stattdessen um CHF 800'000 für die
schweizerische Fotostiftung. Eine Mehrheit der WBK-NR wollte an der nationalrätlichen
Version festhalten, da sie die Förderung von «Memoriav» als dringend notwendig
erachtete, während eine Minderheit Gutjahr (svp, TG) in Anbetracht der tieferen
Aufgabenlast von Memoriav, weil der SRG neu die Archivierung selbst durchführt, auf
eine Aufstockung verzichten wollte. Die dadurch freiwerdenden Mittel könnten bei der
Schweizer Fotostiftung eingesetzt werden, wie Gutjahr argumentierte. Mit 99 zu 96
Stimmen (bei 3 Enthaltungen) folgte der Nationalrat knapp seiner
Kommissionsmehrheit. Ebenfalls erfolglos (mit 114 zu 81 Stimmen bei 3 Enthaltungen)
blieb eine Minderheit Fivaz (gp, NE), welche auch die vom Ständerat beschlossene
Aufstockung für die Fotostiftung vornehmen wollte. 
Der Ständerat folgte daraufhin stillschweigend der Version des Nationalrates, womit die
erste Differenz beseitigt werden konnte. Es liege in der Entscheidungsmacht des
Bundesrates, welcher Organisation welche Beträge zugesprochen würden, hatte
Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) zuvor erläutert.

Beim Bundesbeschluss über den Zahlungsrahmen für den Bereich «Sprache und
Verständigung» sprach sich die WBK-NR erneut für die nationalrätliche Aufstockung
zur Förderung der rätoromanischen Sprache und gegen die ständerätliche Aufstockung
für die Strategie «Austausch und Mobilität» aus, während eine Minderheit Locher
Benguerel (sp, GR) die zusätzlichen Mittel für Sprachaufenthalte sprechen wollte – auch
in Anbetracht einer angenommenen Motion der WBK-NR (Mo. 20.3918). Der Nationalrat
folgte seiner Kommissionsmehrheit, woraufhin der Ständerat auch diesem Entscheid
beipflichtete. Mit 23 zu 21 Stimmen sprach er sich in Übereinstimmung mit der
Kommissionsmehrheit gegen einen Kompromissvorschlag von Johanna Gapany (fdp, FR)
für eine um die Hälfte reduzierte Aufstockung um CHF 5 Mio. aus. 

Da damit alle Differenzen bereinigt waren, war die Vorlage noch in derselben Session
für die Schlussabstimmungen bereit. Abgestimmt werden musste derweil nur noch
über die vier Bundesgesetzesänderungen, da die bereits genehmigten Finanzbeschlüsse
nicht dem Referendum unterlagen und somit keine Schlussabstimmungen nötig waren. 
Beide Kammern nahmen in der Folge alle vier Gesetzesänderungen deutlich mit
einzelnen Gegenstimmen und Enthaltungen, oder gar einstimmig an. Alle Stimmen
gegen die Vorlagen stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion. Als einziges Geschäft
der Kulturbotschaft 2021-2024 war somit die Revision des Filmgesetzes noch offen, mit
welcher sich der Ständerat in der Sommersession 2021 als Zweitrat befasste. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Fabien Fivaz (gp, NE) eröffnete in der Frühlingssession 2021 als Sprecher der WBK-NR,
welche sich zuvor mit 17 zu 8 Stimmen für Eintreten ausgesprochen hatte, die
Eintretensdebatte über das neue Bundesgesetz zum Jugendschutz in den Bereichen
Film und Videospiel. Ziel der Vorlage sei es, eine schweizweite Vereinheitlichung des
Jugendschutzes zu erreichen, welche Hand in Hand mit den EU-Richtlinien in diesem
Themenbereich gehe. Zudem gehe der Entwurf auf die Forderungen diverser
Standesinitiativen (Kt.Iv. BE 08.316; Kt.Iv. SG 09.313; Kt.Iv. TI 09.314; Kt.Iv. FR 09.332;
Kt.Iv. ZG 10.302), deren Behandlung seit 2011 ausgesetzt war, sowie auf zwei
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angenommene Motionen (Mo. 07.3870, Mo. 09.3422) ein – welche alle in irgendeiner
Form ein Verbot von Videospielen und/oder Gewaltfilmen forderten. Matthias
Aebischer (sp, BE) führte für die Kommission ergänzend an, dass die derzeitige
Gesetzeslage in Anbetracht des rasanten Wandels bezüglich des Konsums von Filmen
und Videospielen in den letzten beiden Jahrzehnten, der sich vom Kino hin zu Online
Streaming-Plattformen verlagert habe, nicht mehr ausreiche. Der Videospielmarkt sei
mittlerweile doppelt so gross wie der Film- und Musikmarkt, werde aber von
internationalen Anbieterinnen und Anbietern auf internationalen Plattformen
dominiert. Somit sei es zwingend notwendig, ein Gesetz zu erlassen, welches
international kompatible Lösungen und Regeln insbesondere für diese neuen Medien
schaffe. Eine Kommissionsminderheit Herzog (svp, TG) sprach sich gegen Eintreten aus.
Das Gesetz werde in kürzester Zeit bereits veraltet sein, da sich das Nutzungsverhalten
der Jugendlichen sehr schnell verändere, erklärte die Minderheitensprecherin. Deshalb
bringe dieses Gesetz nur unnötige zusätzliche Bürokratie mit sich, auch wenn der
Jugendschutz grundsätzlich zu unterstützen sei. Ausserdem liege die Verantwortung bei
den Erziehungsberechtigten, welche durch Erziehung, Vorbildfunktion und eigener
kritischer Auseinandersetzung mit den Inhalten von Filmen und Videospielen für einen
angemessenen Schutz ihrer Kinder besorgt sein sollten. Die SVP-Fraktion, sowie eine
Mehrheit der FDP-Fraktion sprach sich folglich gegen, die Fraktionen der SP, der Mitte,
der GLP, sowie der Grünen für Eintreten aus. Mit 115 zu 69 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
sprach sich der Nationalrat in der Folge dafür aus, auf den Entwurf des Bundesrates
einzutreten. Nachdem die ersten Minderheitsanträge begründet wurden, wurde die
Detailberatung der Vorlage in die Sommersession 2021 verlegt. Hingegen nahm der Rat
im Rahmen der Eintretensdebatte auch das Postulat der WBK-NR zur Stärkung der
Nationalen Strategie Sucht durch den Einbezug der Cyberabhängigkeit an. 19

Medien

Medienpolitische Grundfragen

Im Zuge der Corona-Pandemie musste der Bund wiederholt Kritik betreffend die
Aufbereitung der Covid-19-Fallzahlen einstecken. In der ersten Welle im Frühjahr
2020 sorgte die Tatsache, dass Ärzte und Spitäler ihre Fallzahlen anfänglich via Fax an
das BAG melden mussten, für Schlagzeilen. Ein Postulat Andrey (gp, FR; Po. 20.3352)
forderte denn auch einen Bericht über die Aufbereitung und Übermittlung von Covid-
19-Fallzahlen und Zahlen zur Belegung der Spitäler und verwies dabei auf die Open-
Data-Strategie des Bundesrates aus dem Jahr 2018. Die Ansicht, dass maschinenlesbare
und in Echtzeit übermittelte Daten die Entscheidungsgrundlage verbesserten, teilten
auch Bundesrat und Nationalrat, die das Postulat befürworteten. 
Kritik erfuhr das BAG zudem für den Entscheid, keine Daten auf Gemeindeebene zu
publizieren. Eine Veröffentlichung nach Gemeinde könnte dazu dienen, Infektionsherde
zu erkennen, lautete der Standpunkt der Medien. Das BAG stellte sich indes auf die
Position, dass es sich hierbei um besonders schützenswerte Daten handle. Schliesslich
einigte sich das Bundesamt gemeinsam mit geladenen Journalistinnen und Journalisten
darauf, die Daten aufgeschlüsselt nach Gemeinden zu publizieren, wobei aus
Datenschutzgründen keine genauen Zahlen, sondern lediglich eine Intensitätsskala die
Verbreitung des Virus auf lokaler Ebene angeben sollte. Der Computercode zur
Berechnung der Kategorien auf der Intensitätsskala stammte dabei von den
Medienschaffenden. 
Eine verwaltungsinterne Datenpanne geschah Anfang August, als das BAG
fälschlicherweise vermeldete, dass sich die meisten nachvollziehbaren Corona-
Ansteckungen in Discos und Clubs ereigneten. Nachträglich musste das Bundesamt
eingestehen, dass bei der Auswertung der Ansteckungsorte die Kategorien vertauscht
worden waren. In Wahrheit waren lediglich ein Bruchteil der bekannten Ansteckungen
auf einen Besuch in einem Nachtlokal zurückzuführen und die meisten bekannten
Ansteckungen innerhalb der Familie geschehen. Das Malheur löste weitere Fragen zu
den präsentierten Daten aus. Diese betrafen zum einen den relativ kurzen
Beobachtungszeitraum (16. Juli bis 1. August), den hohen Anteil an Fällen mit
unbekanntem Ansteckungsort, die nicht in die Statistik eingeflossen sind, sowie die Art
der Datenerfassung (Meldeformular an das BAG anstatt Ergebnisse des Contact-
Tracings) und zielten auch darauf ab, dass die Statistik den Einfluss des Nachtlebens
und anderer öffentlicher Begegnungsorte wohl unterschätzte. «Interessanter wäre zu
wissen, wie das Virus in die Familie gelangt ist», konstatierte etwa Sebastian Bonhoeffer
Mitglied der Expertengruppe «Data and Modelling» der Corona-Taskforce. 
In der zweiten Septemberhälfte 2020 sorgte nicht zuletzt auch der Entscheid des BAG,
über das Wochenende keine Fallzahlen mehr zu publizieren, für Kopfschütteln in den
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Medien und unter Forschenden, wobei gerätselt wurde, ob der Bund nach diesem
Entscheid rasch genug auf sprunghafte Entwicklungen in den Fallzahlen reagieren
könne. Die Schweiz gesellte sich dabei zu Spanien und Schweden, die als einzige unter
den am stärksten betroffenen Ländern dieselbe Strategie gewählt hatten. Man wisse
über die Zahlen Bescheid und der Entscheid sei auch nicht aufgrund fehlender
Personalressourcen getroffen worden, verteidigte Virginie Masserey, die Leiterin der
Sektion Infektionskontrolle, das Vorgehen. Viel wichtiger als der Tagesvergleich sei es,
die Entwicklung Woche für Woche zu verfolgen. 20

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Überparteiliche politische Interessen / Think Tanks

Erstmals mischte die Operation Libero 2019 bei den nationalen Wahlen mit. Im Zuge
der sogenannten «Wandelwahl», so der Name der Aktion, wurden insgesamt 38
Kandidierende aus verschiedenen Parteien mit dem «Gütesiegel von Operation Libero»
(NZZ) versehen und von der Organisation im Oktober zur Wahl empfohlen.
Zum Auftakt der Kampagne versammelten sich im Juni die ersten Nominierten,
darunter auch der Mitbegründer der Operation Libero Nicola Forster (ZH, glp), welcher
den Einzug in den Nationalrat letztlich knapp verpasste, zusammen mit den Co-
Präsidentinnen Flavia Kleiner und Laura Zimmermann, die beide nicht zu den Wahlen
antraten, in Bern auf dem Casinoplatz. Der Wahlauftakt unterschied sich nicht von
anderen Wahlveranstaltungen, wie die NZZ damals festhielt; einziger Unterschied sei,
dass die Organisatorin keine Partei sei. Das Ziel der «Wandelwahl» war, die
progressiven Kräfte im Parlament zu stärken und den «jahrelangen Stillstand und die
Blockade», in welcher sich die Schweizer Politik befinde, aufzubrechen, zitierte die
Aargauer Zeitung die Absichten der Operation Libero. Den Kandidierenden wurde bei
ihrer Wahlkampagne unter die Arme gegriffen, im Gegenzug mussten diese bei
erfolgreicher Wahl die Libero-Ziele unterstützen, beispielsweise durch die Erarbeitung
eines griffigen CO2-Gesetzes, der «Ehe für Alle» oder eine im Sinne der Operation
Libero konstruktiven Europapolitik. 
Aufgrund dieser Forderungen musste die Operation Libero Kritik einstecken: Die WOZ
warf ihr Ende August vor, dass sie Kandidatinnen und Kandidaten kaufe und die
Demokratie als Supermarkt betrachte. Zudem monierte der «Blick», dass CHF 400'000
der insgesamt CHF 600'000 des Wahlkampfbudgets – geplant waren eigentlich CHF 1.5
Mio. – von einem einzigen Spender eingegangen seien und die Organisation sich
dadurch von diesem abhängig mache. Laura Zimmermann wies die Kritik der WOZ
zurück: Das Empfehlen von Kandidatinnen und Kandidaten, die parteiübergreifend
Politik machen, sei «urdemokratisch». Gegenüber dem «Blick» meinte sie, es sei «kein
Rappen an die Kandidierenden geflossen» und man werde analysieren, weshalb von den
geplanten CHF 1.5 Mio. nur CHF 600'000 zusammengekommen seien und weshalb das
Crowdfunding für die Kampagne diesmal nicht wie gewünscht funktionierte.

Zehn der 38 empfohlenen Kandidierenden wurden schliesslich in den Nationalrat
gewählt, wie die Operation Libero nach der Wahl in einer Medienmitteilung
kommunizierte: Gerhard Andrey (gp, FR), Susanne Vincenz-Stauffacher (fdp, SG), Roland
Fischer (glp, LU) und Marionna Schlatter (gp, ZH) zogen dabei neu in den Nationalrat ein.
Wiedergewählt wurden Yvonne Feri (sp, AG), Beat Flach (glp, AG), Sibel Arslan (gp/basta,
BS), Philipp Kutter (cvp, ZH), Eric Nussbaumer (sp, BL) und Kathrin Bertschy (glp, BE). 21
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